
 15. Dezember 2025 

 

Kanton  Zürich 

Gemeinde Thalwil 

 

 

   

Privater Gestaltungsplan «Traumgarten», Thalwil  

Bericht über die nicht berücksichtigten Einwendungen 
mit öffentlich-rechtlicher Wirkung gemäss § 85 PBG 
Vom Grundeigentümer aufgestellt am 15. Dezember 2025  

Betreffend die Parzellen Kat.-Nrn. 8120 (Teilparzelle), 8121 (Teilparzelle), 8122 (Teilparzelle) 

 

Für den Grundeigentümer:  ……………………………………… 

 Andreas Baumann 

 

Öffentliche Auflage vom 30. Mai 2025 bis 29. Juli 2025 

Von den Stimmberechtigten mit Entscheid an der Urne festgesetzt am ………………………………………… 

Namens der Stimmberechtigten 

 

........................................................................... ........................................................................... 

Der Gemeindepräsident, Hansruedi Kölliker Der Gemeindeschreiber, Pascal Kuster 

 

Von der Baudirektion 

genehmigt am ………………………………………… ARE Nr. .............................................................. Für die Baudirektion ................................................................................................       



Gemeinde Thalwil 

PLANAR 

Privater Gestaltungsplan «Traumgarten», Thalwil Bericht über die nicht berücksichtigten Einwendungen 

2/51 

Ausgangslage 

Mit Beschluss Nr. 96 vom 15. Mai 2025 hat der Gemeinderat Thalwil die Unterlagen zum privaten Gestaltungsplan «Traumgarten» zuhanden des Auflage- und Anhörungsverfahrens 
gemäss § 7 Planungs- und Baugesetz (PBG, LS 700.1) sowie zur kantonalen Vorprüfung verabschiedet. Die Auflage fand vom 30. Mai 2025 bis am 29. Juli 2025 statt. Der Vorprüfungs-
bericht des kantonalen Amts für Raumentwicklung (ARE) liegt mit Schreiben vom 11. September 2025 vor.  

Es sind 11 Einwendungen im Rahmen der öffentlichen Auflage eingegangen. 

Zusammenfassend 

Die Einwendungen umfassen drei wesentliche Punkte. Diese sind nachfolgend aufgeführt und der Umgang mit den Anträgen kurz zusammengefasst. 

1. Es sind Massnahmen zum Schutz der Wohnquartiere vor Lärm zu treffen (vgl. Einwendung Nr. 08, 17, 36, 37, 38, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53, 54, 55, 56 und 57). Ein Gross-

teil der Einwenderinnen und Einwender ist besorgt, dass die Lärmbelastung für die umliegenden Wohnquartiere zunehmen wird. 

Umgang mit den Anträgen: Die Gestaltungsplanvorschriften werden mit den wesentlichen Punkten aus dem Nutzungskonzept ergänzt. Diese umfassen, die Betriebszeiten des 

Eventbetriebs, betriebliche Lärmschutzmassnahmen, wie das Verbot von zusätzlichen Lautsprechern, Megafonen etc. und von Live Bands im Aussenbereich sowie die Möglich-

keit zusätzliche bauliche Lärmschutzmassnahmen zu bewilligen.  

2. Der Eventbetrieb ist auf ein verträgliches Mass zu beschränken (vgl. Einwendung Nr. 05, 07, 50, 51, 53). 

Umgang mit den Anträgen: Das verträgliche Mass der Eventnutzung basiert auf den Zielen und Strategien des Leitbilds Böni-Vogelsang-Mettli wurde in mehreren Gesprächen 

zwischen der Gemeinde und der Grundeigentümerschaft eruiert und durch den Gemeinderat bestätigt. Das maximal zulässige Mass des Eventbetriebs war bisher im Nutzungs-

konzept geregelt. Neu werden die Eckwerte zusätzlich in den Gestaltungsplanvorschriften aufgenommen.  

3. Es sind Massnahmen für den Fall der Nichterfüllung der Lärmschutzmassnahmen aufzuzeigen (vgl. 37, 45, 50 und 57):  
Umgang mit den Anträgen: Die Gestaltungsplanvorschriften enthalten betriebliche und bauliche Lärmschutzmassnahmen. Sollten die Planungswerte nicht eingehalten werden, 
läge darin ein Verstoss gegen die GPV, weshalb die Gemeinde intervenieren könnte und müsste. Auch wenn die vorgesehenen betrieblichen Massnahmen nicht umgesetzt 
würden, könnte die Gemeinde – von Amtes wegen oder auf Antrag von betroffenen Dritten – intervenieren.   

Bearbeitung 

PLANAR AG für Raumentwicklung 

Gutstrasse 73, 8055 Zürich 

Tel 044 421 38 38 

www.planar.ch, info@planar.ch 

 

Dorothea Rana 

Monika Mennel  
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Nr. Antrag aus der Einwendung Begründung Entscheid Gemeinderat mit Begründung 

01 Wir erheben Einspruch gegen den ge-

planten Traumgarten bestehend aus 

Neubauten, Parkplätzen und dem Nut-

zungsrecht — bzw. gegen die geplanten 

Anlässe, die fast das ganze Jahr durchge-

hend durchgeführt werden könnten.  

 

Wir möchten festhalten, dass es sich bei dem Gelände vom 

Traumgarten und rund herum um eine Erholungszone handelt 

und es kann nicht sein, dass fast täglich mit Lärm (Musik, etc.) 

gerechnet werden muss. Auch möchten wir erwähnen, dass es 

sich bei dem geplanten Vorhaben um rein kommerzielle Ziele 

handelt. Weder die Gemeinde noch die Anwohner haben etwas 

von den Einnahmen - ausser Ruhestörungen. 

Entscheid: Die Einwendung wird nicht berücksichtigt.  

Mit der Teilrevision «Böni-Vogelsang-Mettli» wurde das Gebiet 

einer Erholungszone zugewiesen und dessen Nutzungszweck 

definiert, wobei neben diversen öffentlichen Nutzungen aus-

drücklich auch der Erhalt der Eventnutzung und der entspre-

chenden Bauten vorgegeben ist (gemäss Art. 38 Abs. 1 lit g der 

revidierten Bau- und Zonenordnung BZO Thalwil) 

Dem Gestaltungsplan liegt ein Nutzungskonzept bei. In diesem 

wird die Anzahl Veranstaltung pro Jahr klar beschränkt sowie 

festgelegt, dass maximal drei Veranstaltung pro Woche hinter-

einander stattfinden dürfen. Somit ist eine tägliche Eventnut-

zung ausgeschlossen. Das Nutzungskonzept sowie die Gestal-

tungsplanvorschriften regeln weiter die Betriebszeiten, gewähr-

leistet Ruhezeiten sowie notwendige Massnahmen zur Regulie-

rung aufkommender Lärmemissionen. 

02 Der private Gestaltungsplans Traumgar-

ten sei zur Überarbeitung gemäss den 

Vorgaben des übergeordneten Rechts 

zurückzuweisen 

1. Gestaltungspläne dienen den gleichen Zielen wie Rahmen-

nutzungspläne. Sie ordnen die zulässige Nutzung auf be-

stimmten Parzellen nach den durch das übergeordnete 

Recht, insb. die Richtplanung, die kantonale Rahmennut-

zungsplanung sowie das eidgenössische und kantonale 

Recht, festgelegten Zielen und Grundsätzen der Raumpla-

nung (Art. 1 und 3 RPG). Das heisst, ein Gestaltungsplan 

muss im gesetzlich vorgeschriebenen Planungsverfahren 

ergehen. Nur in einem korrekt durchgeführten Planungs-

verfahren sind die umfassend gebotene Koordination und 

Interessenabwägung für ein bestimmtes Gebiet gewähr-

leistet. 

Entscheid: Die Einwendung wird nicht berücksichtigt.  

Gemäss § 62 Abs. 2 PBG gilt: «In der Erholungszone sind nur die 

den Vorgaben der Richtplanung entsprechenden Bauten und 

Anlagen zulässig; die Gemeinden erlassen die nötigen Bauvor-

schriften.» 

Die nötigen Bauvorschriften, welche im Rahmen der Teilrevision 

Nutzungsplanung Böni-Vogelsang-Mettli revidiert wurden, sind 

am 31. August 2024 in Kraft getreten. Das Erholungsgebiet 

wurde in die Erholungszone «im Gebiet Böni (Traumgarten)» 

und «im Gebiet Böni-Vogelsang-Mettli» unterteilt. Für die Erho-

lungszone im Gebiet Böni (Traumgarten) gilt gemäss Art. 38 

Abs. 1 lit. g der revidierten BZO Thalwil Folgendes:  
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Nr. Antrag aus der Einwendung Begründung Entscheid Gemeinderat mit Begründung 

Wohl bezugnehmend auf die Aussage im Schreiben vom 29. 

Juli 2025 der Einwendenden auf Seite 5, welche wie folgt lau-

tet: Dass das Gebiet Böni-Vogelsang-Mettli als «Erholungsge-

biet mit Event und Erholung» im kommunalen Gestaltungsplan 

festgesetzt worden sei, wie der erläuternde Bericht nach Art. 

47 RPV, S. 8, behauptet, trifft mithin nicht zu. 

«Die Erholungszone im Gebiet Böni bezweckt den Erhalt der 

Parkanlage mit Themengärten, naturnahen Spiel- und Bildungs-

bereichen und Eventlokalitäten sowie der Möglichkeit einer ge-

meinschaftlichen Nutzung.» 

«Es ist auf eine ökologische Gestaltung und den grösstmögli-

chen Erhalt des grosskronigen Baumbestandes zu achten.» 

Weiter ist in Art. 44 lit. F der revidierten BZO Thalwil (bzw. Art. 

32e der rechtskräftigen BZO) der Zweck der Gestaltungsplan-

pflicht für die Erholungszone im Gebiet Böni (Traumgarten) ge-

regelt.  

Im Rahmen der öffentlichen Auflage und Anhörung zur oben 

genannten Teilrevision der Nutzungsplanung sind keine Einwen-

dungen eingegangen. Die Teilrevision der kommunalen Nut-

zungsplanung Böni-Vogelsang-Mettli wurde von der Stimmbe-

völkerung der Gemeinde Thalwil mit Urnenabstimmung vom 3. 

März 2024 festgesetzt und von der Baudirektion Kanton Zürich 

mit Verfügung Nr. KS-0086/24 vom 1. Juli 2024 genehmigt. Ge-

gen die genannten Beschlüsse wurden gemäss Bescheinigung 

des Baurekursgerichts vom 22. August 2024 keine Rechtsmittel 

ergriffen. 

Der kommunale Richtplan Siedlung und Landschaft (Richtplan-

karte im Massstab 1:5'000) bezeichnet das Erholungsgebiet auf 

Höhe des Traumgratens als «Erholungsgebiet Böni -- Vogelsang 

-- Mettli, Event und Erholung» (vgl. nachfolgender Planaus-

schnitt). Nicht nur der Richtplantext, sondern auch die Richt-

plankarten bilden den behördenverbindlichen Bestandteil der 

kommunalen Richtplanung.  
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Nr. Antrag aus der Einwendung Begründung Entscheid Gemeinderat mit Begründung 

 
 

Die Handlungsanweisung gemäss Richtplantext lautet wie folgt: 

«Event und Erholung: bestehende Gärtnereien in Konzept in-

tegrieren: Aufgabe definieren, Entwicklungspotenziale auslo-

ten». Mit der Erarbeitung des behördenverbindlichen Leitbilds 

Böni-Vogelsang-Mettli und der anschliessenden Teilrevision der 

Nutzungsplanung Böni-Vogelsang-Mettli wurden die angestreb-

ten Nutzungen und Funktionen des Gebiets sowie die Entwick-

lungspotenziale im Grundsatz definiert. Im Rahmen der vorlie-

genden Gestaltungsplanung werden die vorangegangenen Pla-

nungen berücksichtigt und stufengerecht präzisiert.  

Ein kommunaler Gestaltungsplan für das Gebiet liegt nicht vor. 

Der Verweis auf die «kommunale Gestaltungsplanung» ist ver-

mutlich falsch.  

03  2. Darüber hinaus dient das Instrument der Gestaltungspla-

nung dazu, eine städtebaulich, architektonisch, wohnhygi-

enisch und landschaftlich optimale Überbauung eines Peri-

Entscheid: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Im Rahmen der Gestaltungsplanung werden die Ziele und Vor-

gaben gemäss Richt- und Nutzungsplanung und sämtliche rele-

vanten Aspekte berücksichtigt. Mit der kantonalen Vorprüfung 
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Nr. Antrag aus der Einwendung Begründung Entscheid Gemeinderat mit Begründung 

meters zu ermöglichen. Die Spezialbauordnung soll die ge-

mäss Richt- und Zonenplanung im Gestaltungsplanperime-

ter angestrebte Nutzung unter sämtlichen relevanten As-

pekten besonders gut in die bestehende Umgebung einbin-

den (vgl. Wegleitung / Anhang zur Bau- und Zonenord-

nung, S. 13). 

wird die Recht- und Zweckmässigkeit sowie Angemessenheit 

der Planung geprüft. Die kantonalen Fachstellen überprüfen, ob 

die Vorlage den übergeordneten Rahmenbedingungen entspre-

chen. Die kantonalen Anträge werden berücksichtigt und die 

Unterlagen entsprechend ergänzt bzw. angepasst.   

04  3. Im Rahmen der Gestaltungsplanung sind alle angestrebten 

wie auch sämtliche tangierten öffentlichen und privaten 

Interessen zu ermitteln, zu beurteilen und im Hinblick auf 

die anzustrebende räumliche Entwicklung im Licht der 

Ziele und Grundsätze der Raumplanung gegeneinander ab-

zuwägen (Art. 3 RPV). Dabei bilden der kantonale Richt-

plan und das übergeordnete Recht den verbindlichen Aus-

gangspunkt der bei der Planung vorzunehmenden Interes-

senabwägung. Die Aussagen des Richtplans sind zu bewer-

ten und gegen die vom Richtplan nicht abgedeckten öf-

fentlichen und privaten Interessen abzuwägen. Je nach den 

sich im Plangebiet stellenden öffentlichen Interessen oder 

Schutzanliegen wie auch der sich ergebenden Auswirkun-

gen auf Raum und Umwelt müssen die Anordnungen, die 

z.B. aus Gründen des Umweltschutzes geboten sind, auf 

Stufe Planung erlassen werden. 

Entscheid: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Vgl. Begründung unter Punkt 03 

05  4. Die ausgeführten Grundsätze machen deutlich, dass ein 

Gestaltungsplan nicht dazu instrumentalisiert werden 

kann, eine bestehende formell und möglicherweise materi-

ell rechtswidrige Bebauung und/oder Nutzung bewilli-

gungsfähig zu machen, indem der rechtswidrige Bestand, 

ohne die für eine Planung erforderlichen Erhebungen, Be-

Entscheid: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Dem privaten Gestaltungsplan «Traumgarten» gehen strategi-

sche wie auch nutzungsplanerische Planungen voran. Die bishe-

rigen kommunalen Planungsschritte sind in Kap. 2.3 des Be-

richts nach Art. 47 RPV, Stufe Gemeinde, dargelegt. Insbeson-

dere sei auf das Leitbild Böni-Vogelsang-Mettli verwiesen. Im 
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Nr. Antrag aus der Einwendung Begründung Entscheid Gemeinderat mit Begründung 

urteilungen und Abwägungen vorzunehmen, im Gestal-

tungsplan abgebildet, also der gänzlich ungeprüfte Ist-Zu-

stand zementiert wird. Eine solche Gestaltungsplanung 

verletzt grundlegende Planungspflichten. 

Rahmen der Arbeiten zum Leitbild hat sich die Gemeinde Thal-

wil, unter Einbezug von verschiedenen Interessensgruppen, in-

tensiv mit den bestehenden Qualitäten, der angestrebten Ent-

wicklung und dem Handlungsbedarf im Gebiet auseinanderge-

setzt. Das Leitbild bestätigt das Gebiet Böni-Vogelsang-Mettli 

als gut funktionierendes Erholungsgebiet. «Der Traumgarten, 

mit seinem vielfältigen Nutzungsangeboten, soll künftig mass-

geblich der Naherholung dienen und auch weiterhin für private 

und öffentliche Veranstaltungen genutzt werden können. Die 

öffentliche Zugänglichkeit soll gewährleistet bleiben.» Die aktu-

elle Nutzung des Traumgartens soll aufrechterhalten und lang-

fristig gesichert werden. Die grundsätzliche Erhebung, Beurtei-

lung und Abwägung haben also bereits stattgefunden.  

Mit der nun vorliegenden Gestaltungsplanung, inkl. Nutzungs-

konzept, wird der bisherige Betriebsumfang weder ungeprüft 

übernommen noch erweitert. Vielmehr wurde das zulässige 

Nutzungsmass unabhängig von der bisherigen Nutzung geprüft 

und deren künftige Intensivierung über das festgelegte Mass 

hinaus unterbunden. Zudem werden zusätzliche Massnahmen 

im Sinne des Lärm- sowie Natur- und Landschaftsschutzes er-

griffen. 

06  5. Im kantonalen Richtplan ist das Gebiet Böni als reine Erho-

lungszone ausgewiesen (vgl. oben); ein Gebiet für Freizeit-

aktivitäten ist nicht bezeichnet. Erholungszonen dienen 

vorwiegend der Erholung der Bevölkerung und sind lang-

fristig dieser Zweckbestimmung zu erhalten (vgl. auch Be-

richt nach Art. 47 RPV, Ziff. 2.2). Prioritär ist, den Erho-

lungsperimeter vor belastenden Immissionen, wie Lärm 

oder Licht, zu schützen, weshalb in reinen Erholungszonen 

Entscheid: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Bei der Erholungszone im Gebiet Böni (Traumgarten) handelt es 

sich um ein besonderes Erholungsgebiet nach § 32 der kantona-

len Natur- und Heimatschutzverordnung (KNHV). Nach § 32 

Abs. 1 dienen «Besondere Erholungsgebiete […] der Intensiver-

holung und sind namentlich Allmenden, Parkanlagen, Spiel- und 

Sportplätze, Ski- und Schlittelabfahrten, Familiengärten und 

dergleichen. Der Traumgarten ist primär eine Parkanlage mit 
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Nr. Antrag aus der Einwendung Begründung Entscheid Gemeinderat mit Begründung 

höchstens eine beschränkte bauliche Nutzung zulässig ist 

und nur soweit, als sie für den Erholungszweck erforderlich 

und mit diesem vereinbar ist. Soweit Fruchtfolgeflächen in 

Erholungsgebieten baulich beansprucht werden, sind sie 

durch eine flächengleiche Aufwertung zu kompensieren 

(vgl. kant. Richtplan, Ziff. 3.2.2; die Darstellung der Thema-

tik im erläuternden Bericht nach Art. 47 RPV ist falsch und 

das Fehlen der Kompensationspflicht im Gestaltungsplan 

eine materielle Rechtsverletzung). Konfliktträchtige, sich 

überlagernde Nutzungen sind im Sinne der Priorität Erho-

lung zu entflechten (vgl. kant. Richtplan, Ziff. 3.1.1 lit. e). 

Im kommunalen Richtplan Thalwil wird richtig statuiert, 

dass mit der Festlegung des Erholungsgebiets Böni — Vo-

gelsang — Mettli auch Nutzungskonflikte gelöst werden 

müssen. 

partieller Eventnutzung. Ein Nutzungskonflikt mit dem umlie-

genden Erholungsgebiet Böni-Vogelsang-Mettli liegt nicht vor. 

In Kap. 4.2.4, Erholung, des kommunalen Richtplans Thalwil 

2015, Teil A: Festlegungen und Erläuterungen, wird zur Festle-

gung «Erholungsgebiet Böni-Vogelsang-Mettli» folgendes Ziel 

festgehalten: «Erholungsgebiete werden in ihrer Funktion ge-

stärkt, Nutzungskonflikte vermieden und gelöst.» Es findet sich 

keine Erläuterung, welche Nutzungskonflikte konkret gemeint 

sind.  

Im dazugehörigen Massnahmenblatt L6 wird auf das Land-

schaftsentwicklungskonzept (LEK) verwiesen. Dieses wurde im 

Jahr 2024 aktualisiert. Die vorgeschlagenen Massnahmen zur 

Aufwertung des Gebiets Böni-Vogelsang-Mettli (vgl. Kap. C, Ge-

biet Böni / Vogelsang / Mettli) beschränken sich auf wirtschaftli-

che (C.01, Landerwerb / Pacht) oder ökologische Aspekte (wie 

Quervernetzung, Pflege von Mager- und Feuchtwiesen, Aufwer-

tungen etc.). Ein Nutzungskonflikt mit dem Traumgarten ist we-

der in der kommunalen Richtplanung noch im LEK festgehalten. 

Im Gestaltungsplanperimeter finden sich keine Fruchtfolgeflä-

chen. Folglich besteht innerhalb Gestaltungsplanperimeters 

keine Kompensationspflicht. Heute befindet sich ausserhalb des 

Perimeters ein Bienenhaus auf Fruchtfolgeflächen. Dieses soll 

verschoben werden, wobei die Fruchtfolgeflächen wiederherzu-

stellen sind. Da das Bienenhaus Teil der im Traumgarten statt-

findenden Imkerlehrgänge ist, ist es naheliegend, dem Bienen-

haus im Gestaltungsplanperimeter einen bezeichneten Standort 

zu zuweisen (vgl. dazu Erläuterungen im Bericht nach Art. 47 

RPV, Kap. 4.2.4, Gestaltung der Bauten, Anlagen und Ausstat-

tung). 
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Nr. Antrag aus der Einwendung Begründung Entscheid Gemeinderat mit Begründung 

07  6. Auf der Ebene Bau- und Zonenordnung statuiert der Zo-

nenplan eine Gestaltungsplanpflicht für das nur auf der 

Ebene Nutzungsplanung, aber auch dort nicht parzellen-

scharf ausgewiesene Gebiet Böni (Traumgarten). In die-

sem Teil des regionalen Erholungsgebiets Böni — Vogel-

sang — Mettli soll gemäss Art. 19 lit. g BZO, soweit mit 

übergeordnetem Recht vereinbar, eine Parkanlage mit 

Themengärten, naturnahen Spiel- und Bildungsbereichen 

und Eventlokalitäten bei gemeinschaftlicher Nutzung er-

halten werden. Art. 32e BZO verlangt, dass auf der Basis 

einer Gestaltungsplanung im Erholungsgebiet Böni eine 

gute Einbettung der Bauten und Anlagen in die Landschaft 

sichergestellt wird. Die Nutzung der Erholungszone im Ge-

biet Böni, die zeitliche Beschränkung der dort im Verbund 

mit der öffentlichen Nutzung möglichen Eventnutzung und 

die Zugänglichkeit der Parkanlage mit Themengärten müs-

sen im Gestaltungsplan geregelt werden. Der Eventbetrieb 

muss von kantonalem und kommunalem Recht wegen auf 

ein mit der Umgebung und dem Zweck der Erholungszone 

verträgliches Mass festgelegt werden. 

Entscheid: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Die Nutzungsplanung ist sowohl hinsichtlich der Zonierung, wie 

auch der Abgrenzung der Gestaltungsplanpflicht parzellen-

scharf ausgewiesen. Die Abgrenzung kann dem ÖREB-Kataster 

im kantonalen GIS-Browser entnommen werden.  

Das verträgliche Mass der Eventnutzung basiert auf den Zielen 

und Strategien des Leitbilds Böni-Vogelsang-Mettli und wurde 

in mehreren Gesprächen zwischen der Gemeinde und der 

Grundeigentümerschaft eruiert. Der Gemeinderat hat sodann 

der maximal zulässigen Anzahl Anlässe und die Betriebsdauer 

zugestimmt. Zudem werden mit der Gestaltungsplanung di-

verse Massnahmen zur Berücksichtigung der verschiedenen In-

teressen grundeigentümerverbindlich festgehalten. Namentlich 

sind die Interessen des Landschaftsschutzes (Einordung), des 

Naturschutzes, zur nachhaltigen Mobilität (Erschliessung und 

Parkierung), des Lärmschutzes, des Schutzes vor Lichtemissio-

nen, des Bodenschutzes sowie Nutzungsinteressen (öffentliche 

Zugänglichkeit) berücksichtigt.  

08  […]  

7. Angesichts des offenkundigen Konflikts zwischen der vom 

privaten Gestaltungsplan massiv priorisierten Eventnut-

zung im Perimeter und dem Zweck des regionalen Erho-

lungsgebiets Böni — Vogelsang - Mettli wie auch der na-

hegelegenen Wohnnutzungen, hätten die Erhebung, Be-

wertung und Abwägung der tangierten und angestrebten 

Interessen sorgfältig, sprich auf der Basis eines vom 

Entscheid: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Im Leitbildprozess wurde erkannt, dass das Gebiet Böni-Vogel-

sang-Mettli ein funktionierendes und bei der Bevölkerung be-

liebtes Erholungsgebiet darstellt. Der Traumgarten stellt heute 

eine nicht wegzudenkende Institution für die Gemeinde Thalwil 

dar. Sein Erhalt und Fortbestehen ist daher auch von öffentli-

chem Interesse. (aus den Abstimmungsunterlagen zur Vorlage 

Teilrevision «Böni-Vogelsang-Mettli», Erwägungen zu den Pla-

nungsinhalten) 
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Nr. Antrag aus der Einwendung Begründung Entscheid Gemeinderat mit Begründung 

rechtswidrig gewachsenen Bestand unabhängigen Richt-

projekts erfolgen müssen. Nur mittels Richtprojekt mit 

Überbauungs- und Aussenraumkonzept kann das Nebenei-

nander zweier sich diametral widersprechenden Nutzun-

gen im Perimeter umfassend geprüft und möglichst ver-

träglich ausgestaltet werden. Mit dem gewählten, alleine 

den Interessen des Grundeigentümers verpflichteten publi-

zierten Gestaltungsplan werden weder die Anforderungen 

gemäss Art. 32e BZO noch jene gemäss kantonaler Richt-

planung, USG etc. erfüllt. Auf der Basis eines Richtprojekts 

mit freier, den divergierenden Interessen Rechnung tra-

genden Anordnung der für die vorgesehenen Themengär-

ten und Events erforderlichen Bauten und Anlagen wäre es 

z.B. möglich, auf die für die Einhaltung der Planungswerte 

zwingend erforderlichen Lärmschutzwände zu verzichten 

oder diese stark zu reduzieren und damit der Zerschnei-

dung des Parks und des regionalen Erholungsraus entge-

genzuwirken. Zwar wäre es angesichts des trotz Wider-

rechtlichkeit anhaltenden Eventbetriebs im Perimeter 

möglich (und erforderlich) gewesen, dessen Auswirkungen 

auf Drittinteressen, insb. Lärm- und Lichtimmissionen, kon-

kret zu erheben und auf die Vereinbarkeit mit den bundes-

rechtlichen Vorgaben zu prüfen. Stattdessen belässt es der 

Verfasser des Gestaltungsplans bei einer Grobbeurteilung 

(sic!) der Lärmlasten und unterlässt gar, die am im Lärm-

nachweis ausgewiesenen Empfangspunkt 2 ankommen-

den Lärmlasten auszuweisen (vgl. Lärmnachweis, S. 8f.). 

Um die Anforderungen aus der Planungspflicht zu erfüllen, 

Das Ziel der Gestaltungsplanung besteht darin, den Traumgar-

ten mit seinem heutigen Charakter zu erhalten und die gestal-

terisch und landschaftlich wertvollen Merkmale zu sichern so-

wie mit den betrieblichen Anforderungen an die Parkanlage zu 

koordinieren. Angesichts dieser Zielsetzung und dem Umstand, 

dass der Traumgarten in seiner heutigen Form bereits eine 

hohe Qualität aufweist, wurde auf ein Richtprojekt verzichtet. 

Ein solches könnte denn auch nicht besser auf seine Rechtmäs-

sigkeit und Angemessenheit hin überprüft werden als der Be-

stand.  

Die Argumentation der Einwendung basiert auf der Annahme, 

dass der Erhalt des Traumgartens nicht von öffentlichem Inte-

resse ist. Weiter besteht die Argumentation primär darin, dass 

die rund 150 m entfernte Wohnnutzung durch Lärmimmissio-

nen, welcher aus der Eventnutzung resultiert, übermässig be-

lastet ist.  

Im Leitbild Böni-Vogelsang-Mettli wurde unter «Vision 2045» 

festgehalten, dass der Traumgarten, mit seinen verschiedenen 

Nutzungsangeboten, massgeblich der Naherholung dient und 

für private und öffentliche Veranstaltungen genutzt werden 

kann. Weiter ist unter «Strategien und Massnahmen» Folgen-

des aufgeführt: «Die Nutzung des Traumgartens ist mit einem 

geeigneten Instrument planungsrechtlich zu sichern.» Die 

Eventnutzung ist zudem in der kommunalen Richtplanung fest-

gehalten. Mit Art. 38 Abs. 1 lit g der revidierten BZO Thalwil 

wird die Zulässigkeit dieser Nutzung grundeigentümerverbind-

lich festgelegt. Es besteht somit durchaus ein öffentliches Inte-

resse am Erhalt des Traumgartens, inkl. Eventnutzung.  
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muss die Verträglichkeit der Auswirkungen des durch Be-

triebszeiten, Anzahlbeschränkungen, etc. konkretisierten 

Eventbetriebs auf das anschliessende Erholungs-, Wald- 

und Siedlungsgebiet auf der Basis eines lärmoptimierten 

Richtprojekts nachgewiesen werden.  

[…] 

Es sei in diesem Zusammenhang den sich auch in den Ak-

ten findenden Hinweis (vgl. Lärmnachweis des Verfassers 

des privaten Gestaltungsplans, S. 2 und 4) zu betonen, 

dass es sich bei der zu schaffenden Parkanlage um eine 

neue Anlage handelt, die beispielsweise in Bezug auf 

Lärmemissionen die Planungswerte einzuhalten hat (Art. 

25 USG). Das heisst, nachts dürfen höchstens geringfügige 

Störungen durch Verhaltenslärm verursacht werden. Die 

Einhaltung der Planungswerte ist bereits im Zeitpunkt des 

Gestaltungsplans sicherzustellen. Dieser Nachweis ist nicht 

erbracht. Ebenso ist im Rahmen der Gestaltungsplanung 

die Pflicht zur lärmoptimierten Anordnung der Anlagen 

und Nutzungen aufzuzeigen (vorsorgliche Emissionsbe-

grenzung, Art. 11 Abs. 3 USG). 

Lärmschutz:  

Gemäss Art. 11 des Bundesgesetzes über den Umweltschutz 

(USG) sind Emissionen bei der Quelle zu begrenzen (Abs. 1). 

Weiter sind nach Abs. 2 Emissionen unabhängig von der beste-

henden Umweltbelastung im Rahmen der Vorsorge soweit zu 

begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich und wirt-

schaftlich tragbar ist. Schliesslich besagt Abs. 3, dass Emissions-

begrenzungen verschärft werden, wenn feststeht oder zu er-

warten ist, dass die Einwirkungen unter Berücksichtigung der 

bestehenden Umweltbelastung schädlich oder lästig werden. 

Aus Abs. 3 lässt sich hingegen nicht ableiten, dass bereits im 

Rahmen der Gestaltungsplanung die Pflicht besteht, eine lärm-

optimierte Anordnung der Anlagen und Nutzungen abschlies-

send aufzuzeigen. Es sollen insbesondere auch zusätzliche bau-

liche Lärmschutzmassnahmen möglich bleiben, falls solche nö-

tig werden. Eine entsprechende Bestimmung wird neu in den 

Gestaltungsplanvorschriften aufgenommen (Art. 17 Abs. 1). 

Gemäss kantonaler Stellungnahme der Fachstelle Lärmschutz 

(Tiefbauamt) sind die betrieblichen Lärmschutzmassnahmen, 

die im Nutzungskonzept festgehalten werden (Einhaltung der 

Ruhezeiten, Verbot von Lautsprechern etc. sowie Live-Bands im 

Aussenbereich, Einschränkung des Aufenthaltsbereichs für 

Gäste ab 22 Uhr) […] aus kantonaler Sicht zweckmässig, um die 

Lärmimmissionen in der Nachbarschaft möglichst gering zu hal-

ten.  

Die kantonale Vorprüfung zum Gestaltungsplanentwurf würdigt 

die Vorlage hinsichtlich Lärmschutz wie folgt: In Bezug auf die 

Lärmthematik zeigt das Lärmgutachten, dass die Richtwerte für 
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Alltagslärm (zu welchem Lärm von Veranstaltungen zu zählen 

ist) voraussichtlich eingehalten werden können.  

Mit der Gestaltungsplanung für den Traumgarten wird den ge-

setzlichen Vorgaben stufengerecht Rechnung getragen. 

09  Das Ergebnis der richtprojektbasiert erfolgenden, umfassenden 

Abwägung zwischen den (derzeit) im privaten Gestaltungsplan 

massiv priorisierten Eventnutzungsinteressen und den Interes-

sen der Nutzer der Erholungszone Böni — Vogelsang - Mettli 

wie auch der Anwohner muss in Form klarer Restriktionen der 

Eventnutzung wie auch klarer Nutzungsansprüche der Allge-

meinheit in den Gestaltungsplanvorschriften selbst statuiert 

und damit gesichert werden. Diese Anordnungen können nicht 

ohne Verletzung übergeordneten Rechts, insb. Art. 32e Abs. 4 

BZO, in ein bloss orientierenden Bestandteil der privaten Ge-

staltungsplanung bildendes Nutzungskonzept ausgelagert wer-

den. 

Entscheid: Die Einwendung wird teilweise berücksichtigt. 

Im Gestaltungsplan gilt es in erster Linie diejenigen Punkte zu 

regeln, welche im Rahmen eines Baubewilligungsverfahrens be-

achtet werden müssen. Es sind daher insbesondere die Eck-

werte aus dem Nutzungskonzept verbindlich vorzugeben, wel-

che im baurechtlichen Sinn relevant sind und wesentliche Aus-

wirkungen auf Raum und Umwelt (bzw. die Nachbarschaft) auf-

weisen (z.B. Öffnungszeiten mit hoher Lärmrelevanz). 

Die Gestaltungsplanvorschriften werden mit den wesentlichen 

Punkten aus dem Nutzungskonzept ergänzt. Diese umfassen die 

folgenden Punkte: 

- Anzahl Anlässe pro Saison, in Abhängigkeit des Umfangs 

der Anlässe (Anzahl Personen) 

- Umgang mit kleineren Anlässen 

- Betriebszeiten des Eventbetriebs 

- Weitere Massnahmen im Sinne des Lärmschutzes  

Die Einwendung wird dahingehend berücksichtigt.  

10  Aufgrund fehlerhafter Ausrichtung der Gestaltungsplanung auf 

einen rechtswidrigen Bestand wurden gewichtige öffentliche 

und private Schutzanliegen nicht bzw. auf der unhaltbaren 

Grundlage, dass der Bestand geschützt wäre, in die Interessen-

abwägung einbezogen, was die Planungspflicht verletzt. Ent-

sprechend ist der private Gestaltungsplan Traumgarten zur 

Überarbeitung unter Einhaltung der Vorgaben des übergeord-

neten Rechts zurückzuweisen. 

Entscheid: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Vgl. Begründungen unter Pkt. 02 - 09 
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11 Zweck des Gestaltungsplans 

Zweck des Gestaltungsplans Der Gestal-

tungsplan schafft die planungs-, bau- 

und umweltrechtlichen Voraussetzungen 

für die Sicherstellung und den Betrieb 

der Parkanlage Traumgarten mit zuge-

hörigen Bauton= und Anlagen auf Teilen 

der Parzellen Kai. Nrn. 8'120, 8121 und 

8177 

 

Der Gestaltungsplan schafft die pla-

nungs-, bau- und umweltrechtlichen Vo-

raussetzungen für eine der Öffentlichkeit 

zugängliche Parkanlagen mit The-

mengärten, naturnahen Spiel- und Bil-

dungsbereichen und Eventlokalitäten. 

Mit diesen Voraussetzungen soll eine ge-

meinschaftliche Nutzung ermöglicht 

werden. 

Die bestehende Parkanlage Traumgarten ist, soweit den Ein-

wendern bekannt, über weite Bereiche formell und materiell 

rechtswidrig erstellt worden. Sie ist während Jahrzehnten ge-

wachsen und von den für die Herstellung des rechtmässigen 

Zustandes verantwortlichen Behörden geduldet worden (vgl. 

Lärmnachweis des Verfassers des privaten Gestaltungsplans, S. 

3). Die aus dem unbewilligten und damit unregulierten Betrieb 

resultierenden, insb. gesundheitlichen, Belastungen für die An-

wohnenden wurden von den zuständigen kommunalen Instan-

zen trotz diverser Lärmklagen über Jahre negiert oder herun-

tergespielt. Dieser Tatsache ist insb. im Kontext der Massnah-

men zur Durchsetzung der Schutzanordnungen zugunsten der 

Anwohner Rechnung zu tragen. 

 

Mit dem gemäss Art. 19 lit. g BZO erforderlichen privaten Ge-

staltungsplan kann maximal die gesetzliche Grundlage ge-

schaffen werden, einen das übergeordnete Recht beachtenden 

Betrieb und mit kantonalen und eidgenössischen Vorgaben im 

Einklang stehende Bauten und Anlagen auf den Liegenschaften 

Kat.-Nrn. 8120, 8121 und 8122 zu realisieren. Einen rechtswid-

rigen Betrieb und Bestand sicherzustellen oder zu erhalten, wie 

vom publizierten Gestaltungsplan angestrebt, ist hingegen 

nicht möglich (vgl. oben). Sowohl die Hochbaukommission (vgl. 

Auszug aus dem Protokoll der Hochbaukommission vom 15. 

Mai 2025) als auch der Grundeigentümer (vgl. erläuternder Be-

richt nach Art. 47, S. 5) gehen somit fehl, wenn sie dem Gestal-

tungsplan den Zweck zuweisen, den bisherigen Betrieb und die 

bestehenden Bauten zu erhalten. Dies nicht nur aufgrund der 

Planungspflicht, sondern auch weil kein rechtlich zulässiger, 

Entscheid: Die Einwendung wird nicht berücksichtigt. 

Der Zweck wird im nachfolgenden Satz «Der Gestaltungsplan 

bezweckt …» präzisiert. Die vorgeschlagene Formulierung greift 

hier vor und schafft keinen Mehrwert.  

In Bezug auf die Gewährleistung von Bestand und öffentlicher 

Zugänglichkeit wird auf die Begründung unter Punkt 08 hinge-

wiesen. Die Zugänglichkeit in einem privaten Gestaltungsplan 

kann nur im Sinne einer Selbstbindung verankert werden. Eine 

ausschliessliche Fokussierung auf diesen Zweck ist nicht zweck-

mässig.   

Bezugnehmend auf die Aussage: «Was unter dem bisherigen 

Betrieb verstanden werden will und welche illegal erstellten 

Bauten an welchem Stichtag - vermeintlich - nachhomologisiert 

werden sollen, bleibt denn auch völlig unklar.» 

Die bestehenden Bauten und Anlagen sind in Kapitel 3.4 des Be-

richt nach Art. 47 RPV dargelegt. Zudem werden im zum Gestal-

tungsplan zugehörigen Situationsplan Baubereiche für grössere 

Bauten festgelegt. Innerhalb dieser Baubereiche finden sich be-

reits heute Bauten.   

Die Aussage, dass Bauten und Anlagen durch die kantonale Bau-

direktion zu bewilligen sind, ist unpräzise. Gemäss Anhang zur 

Bauverfahrensverordnung (BVV) des Kantons Zürich ist das Amt 

für Raumentwicklung lediglich dann die zum Entscheid zustän-

dige Stelle, wenn das Vorhaben in einer Erholungszone nicht 

dem Zonenzweck entspricht. Für zonenkonforme Bauten und 

Anlagen ist die kommunale Bewilligungsbehörde zuständig.  
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bisheriger Betrieb besteht. Was unter dem bisherigen Betrieb 

verstanden werden will und welche illegal erstellten Bauten an 

welchem Stichtag — vermeintlich — nachhomologisiert wer-

den sollen, bleibt denn auch völlig unklar. 

Recte kann der gemäss BZO zur Entflechtung der mit der Erho-

lungszone divergierenden privaten und zur Sicherstellung der 

öffentlichen Interessen erforderliche private Gestaltungsplan 

im Perimeter nur eine Grundordnung schaffen, die es künftig 

ermöglicht, eine der Öffentlichkeit zugängliche Parkanlage mit 

Schaugärten, Spiel- und Bildungsbereichen sowie Eventlokalitä-

ten rechtmässig zu realisieren. Notabene handelt es sich wei-

terhin um Bauten und einen Betrieb ausserhalb Bauzone, da 

die festgesetzte Zonierung keine Bauzone schafft, womit die 

Bewilligungen von der Baudirektion zu erteilen sind. 

 

Angesichts der Vorgeschichte ist dies im Gestaltungsplan klar-

zustellen: Der Gestaltungsplan sichert nicht den heutigen Be-

stand und Betrieb, sondern er schafft die rechtlichen Grundla-

gen, dass in der Erholungszone Böni (Traum- garten) eine der 

Öffentlichkeit zugängliche Parkanlage mit Themengärten, 

Spiel- und Bildungsbereichen sowie Eventlokalitäten bewilligt 

werden können. 

 

Die Nutzung des Perimeters durch die Öffentlichkeit muss als 

prioritärer Zweck der Parkanlage in Art. 1 Abs. 1 Gestaltungs-

planvorschriften statuiert werden. 

 

Aus dem Ausgeführten folgt u.a., dass der heutige, zumindest 

in Teilen formell und/oder materiell rechtswidrige Bestand im 
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Situationsplan nicht als bestehende Bauten, Anlagen und Ge-

wässer ausgewiesen werden kann. Diese Bauten, Anlagen und 

Gewässer (recte erstellte Teichanlagen) geniessen mangels 

Rechtstitel keinen Bestandsschutz und können nachträglich nur 

bewilligt werden, falls sie vom für die umfassende Interessener-

hebung, -bewertung und -abwägung erforderlichen Richtpro-

jekt abgedeckt werden. 

12 Zweck des Gestaltungsplans 

Der Gestaltungsplan bezweckt 

–  den Erhalt der Parkanlage reit The-

mengärten, naturnahen Spiel- und 

Bildungsbereichen und Eventlokali-

täten  

– eine besondere gute Einordnung 

und Gestaltung der Bauten und An-

lagen in die Landschaft  

– die Festlegung des zulässigen Bau-

volumens 

– die Sicherung des Bestands an öko-

logisch, gestalterisch und land-

schaftlich wertvoller Bepflanzung, 

insbesondere des grosskornigen 

Baumbestandes,  

– die Regelung der öffentlichen Zu-

gänglichkeit der Anlagen und zeit-

lich beschränkten Eventnutzung, 

– den Schutz der benachbarten 

Wohngebiete vor übermässigen 

Lärmemissionen,  

Vgl. oben. Gestaltungspläne dienen nicht dazu, rechtswidrige 

Bauten und Nutzungen zu erhalten. Im Gegenteil! Eine Gestal-

tungsplanpflicht ist dort gerechtfertigt, wo an einem sensiblen 

Ort erhöhte Anforderungen an die bauliche und/oder betriebli-

che Nutzung zu stellen sind. Das Instrument des Gestaltungs-

plans soll gewährleisten, dass Aspekte wie Nachhaltigkeit, Be-

lastung der Umgebung, öffentliche Interessen etc. berücksich-

tigt werden. Damit die erhöhten Anforderungen eruiert und die 

passenden Vorgaben legiferiert werden können, bedarf es in 

Fällen wie dem vorliegenden eines Richtprojekts, anhand des-

sen die mit dem Gestaltungsplan ermöglichte bauliche Nutzung 

geprüft und die bestmögliche Berücksichtigung der gegenläufi-

gen Interessen sichergestellt werden kann.  

 

Art. 19 lit. g BZO sieht für den Perimeter denn auch nicht den 

Erhalt des heutigen Traumgartens, sondern den Erhalt einer 

Parkanlage mit Themengärten, naturnahen Spiel- und Bil-

dungsbereichen und Eventlokalitäten sowie der Möglichkeit ei-

ner gemeinschaftlichen Nutzung vor. Zur Erfüllung der Aufga-

ben eines Gestaltungsplans ist deshalb im Rahmen eines Richt-

projekts aufzuzeigen, wie eine Parkanlage mit Themengärten, 

naturnahen Spiel- und Bildungsbereichen und Eventlokalitäten 

Entscheid: Die Einwendung wird teilweise berücksichtigt. 

Vorschlag: Ergänzungen, Präzisierungen im Text vornehmen: 

Der Gestaltungsplan bezweckt: 

– den Erhalt der Parkanlage mit Themengärten, naturnahen 

Spiel- und Bildungsbereichen und Eventlokalitäten  

– eine besonders gute Einordnung und Gestaltung der Bauten 

und Anlagen in die Landschaft  

– die Festlegung des zulässigen Bauvolumens und der zulässi-

gen Nutzung 

– die Sicherung des Bestands an ökologisch, gestalterisch und 

landschaftlich wertvoller Bepflanzung, insbesondere des 

grosskornigen Baumbestandes,  

– die Regelung der öffentlichen Zugänglichkeit der Anlagen 

und zeitlich beschränkten Eventnutzung, 

– die Sicherstellung des Schutzes der benachbarten Wohnge-

biete vor übermässigen Lärmemissionen,  

– die Gewährleistung der Erschliessung und der Parkierung 

sowie  

– einen möglichst nachhaltigen Umgang mit der Ressource 

Boden. 
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– die Gewährleistung der Erschlies-

sung und der Parkierung sowie  

– einen möglichst nachhaltigen Um-

gang mit der Ressource Boden  

 

Der Gestaltungsplan 

 legt die zulässige Nutzung wie auch 

das zulässige Bauvolumen in der 

Parkanlage fest;  

 gewährleistet eine besonders gute 

Einordnung und Gestaltung der Bau-

ten und Anlagen wie auch allfälliger 

Geländeveränderungen in die Land-

schaft; 

 garantiert eine ökologische, insb. die 

Ressource Boden schonende Gestal-

tung und Nutzung der Parkanlage; 

 sichert den Bestand ökologisch, ge-

stalterisch und landschaftlich wert-

voller, bestehender Bepflanzung, 

insb. des grosskronigen Baumbestan-

des; 

 stellt die gemeinschaftliche Nutzung 

der Parkanlage durch die Öffentlich-

keit sicher; 

 regelt die zeitlich beschränkte Event-

nutzung hinsichtlich Verträglichkeit 

mit den gegenläufigen Interessen; 

sowie der Möglichkeit einer gemeinschaftlichen Nutzung unter 

möglichst grosser Schonung entgegenstehender Interessen 

umgesetzt werden könnte. 

 

Der Gestaltungsplan hat sämtliche in der BZO enthaltenen An-

forderungen an die ausgeschiedene Erholungszone abzubilden 

und es ist der vom Gesetzgeber vorgegebene Priorisierung der 

verschiedenen Nutzungen in der Erholungszone Parkanlage 

Rechnung zu tragen. 

 

Der Schutz benachbarter Wohngebiete wie auch des übrigen 

lärmsensiblen Erholungsgebiets vor übermässigen Immissionen 

ergibt sich aus übergeordnetem Recht und muss deshalb im 

Gestaltungsplan nicht wiederholt werden. Dieser muss viel-

mehr sicherstellen, dass die lärmrechtlichen Vorgaben einge-

halten werden. 
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 stellt den Schutz der benachbarten 

Zonen vor Lärmemissionen mög-

lichst sicher 

13 Bestandteile 
1 Verbindliche Bestandteile des Gestal-

tungsplans sind: 

– Gestaltungsplanvorschriften, Stand 

vom 25. März 2025 (vorliegend) 

– Situationsplan 1:500, Stand vom 4. 

Oktober 2024 
2 Orientierende Bestandteile: 

– Planungsbericht nach Art. 47 RPV, 

Stand vom 25. März 2025 

– Nutzungskonzept für Baumann's 

Traumgarten in Thalwil, Stand vom 

20. März 2025 

– Städtebaulicher Vertrag, Entwurf 

vom 10. April 2025 

Das Nutzungskonzept ist wegleitend für 

anschliessende baurechtliche Bewilligun-

gen auf dem Areal. 

Wie bereits ausgeführt können die Konsequenzen der mit dem 

vorliegenden privaten Gestaltungsplan zugelassenen Nutzung 

im regionalen Erholungsgebiet ohne Richtprojekt nicht beurteilt 

werden. 

 

Die Nutzung der Erholungszone, die zeitliche und funktionelle 

Beschränkung der Eventnutzung und die Zugänglichkeit der 

Parkanlage sind im Gestaltungsplan selbst zu regeln (Art. 32e 

BZO). Das Nutzungskonzept mag - wie in Art. 2 Abs. 2 statuiert 

- in welcher Form auch immer im Bewilligungsverfahren für 

Bauten auf dem Areal wegleitend sein, für die im Gestaltungs-

plan zu regelnden Themen hat es keine Bedeutung. 

Entscheid: Die Einwendung wird teilweise berücksichtigt. 

Gemäss § 83 Abs. 1 PBG sowie Merkblatt Gestaltungsplan des 

Kanton Zürich legen Gestaltungspläne für bestimmt umgrenzte 

Gebiete Zahl, Lage, äussere Abmessungen sowie die Nutzweise 

und Zweckbestimmung der Bauten bindend fest. Dies bezieht 

sich vor allem auf die die strukturelle Qualität und die Projekt-

qualität.  

Betriebliche Festlegungen sind in der Regel nicht Gegenstand 

eines Gestaltungsplans, da dieser ein starres Instrument ist. Be-

triebliche Regelungen brauchen mehr Flexibilität. Die betriebli-

chen Regelungen werden daher im Nutzungskonzept präzisiert.  

Die Gestaltungsplanvorschriften werden aber mit den wesentli-

chen Punkten aus dem Nutzungskonzept ergänzt. Die Einwen-

dung wird dahingehend berücksichtigt. 

14 Geltungsbereich 

Gestützt auf das Planungs- und Bauge-

setz des Kantons Zürich (PBG) wird für 

das im Situationsplan 1:500 mit «Gestal-

tungsplanperimeter» bezeichnete Gebiet 

ein privater Gestaltungsplan aufgestellt. 

Recte bilden der Situationsplan im Massstab 1:500, der den Pe-

rimeter parzellenscharf abgrenzen muss, zusammen mit den 

Gestaltungsplanvorschriften den Gestaltungsplan. Die Feststel-

lung in Art. 3, dass ein solcher aufgestellt wird, ist verfehlt.  

Entscheid: Die Einwendung wird nicht berücksichtigt. 

Der Geltungsbereich verweist auf den Gestaltungsplanperime-

ter, welcher im Situationsplan 1:500 dargestellt ist. Die vorge-

schlagene Formulierung ist unpräzise, da sie sich auf die Gestal-

tungsbestimmungen beschränkt oder sie ist fehlerhaft («Der 

Gestaltungsplan gilt …»).  
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Nr. Antrag aus der Einwendung Begründung Entscheid Gemeinderat mit Begründung 

Unter dem Titel Geltungsbereich wäre 

eine Formulierung zu wählen wie z.B. 

Der Gestaltung gilt für den im Situations-

plan 1:500 ausgewiesenen Perimeter. 

15 Baubereiche  

Grundsätze 

1 Hauptbauten dürfen nur innerhalb der 

im Situationsplan 1:500 mit Mantellinien 

bezeichneten A, B und C erstellt werden. 

Pro Baubereich darf maximal ein oberir-

disches Gebäude (Hauptbaute) erreicht 

werden 

2 Vordächer und Anbauten dürfen die 

Bauberieche bis zu einer Tiefe von maxi-

mal 2.0 m (gemessen ab Fassadenlinie) 

überragen.  

3 Technisch bedingte Aufbauten, wie Ka-

mine, Abluftrohr, Entrauchungen sowie 

der Sicherheit dienenden Elemente (Ab-

sturzsicherungen) oder Anlagen zur Ge-

winnung erneuerbarer Energien dürfen 

über die max. Gebäudehöhe und die 

Baubereiche bis max. 1.5m hinausragen, 

sofern sie der Bestimmung ach Art . 7 

der vorliegenden Vorschriften entspre-

chen. 

4 Die Ausbildung von Untergeschossen 

ist in sämtlichen Baubereichen nicht zu-

lässig. 

Art. 5 Gestaltungsplanvorschriften zeugt davon, dass der pri-

vate Gestaltungsplan Traumgarten den Fokus nicht — wie für 

die Sondernutzungsplanung verlangt - darauf richtet, eine der 

Öffentlichkeit zugängliche Parkanlage mit Themengärten, na-

turnahen Spiel- und Bildungsbereichen und Eventlokalitäten so-

wie der Möglichkeit einer gemeinschaftlichen Nutzung (Art. 19 

lit.g BZO) umzusetzen. Vielmehr zielt die Bestimmung darauf 

ab, den rechtswidrigen Bestand im Perimeter zu sichern und 

dessen wirtschaftlichen Nutzung durch die Grundeigentümerin 

zu optimieren. Dies erfüllt, wie bereits ausgeführt, die Pla-

nungspflicht nicht. Die gewachsene Situation erfüllt die Anfor-

derung, eine qualitativ hochstehende, die divergierenden Inte-

ressen berücksichtigende und zweckentsprechende Bebauung 

und Nutzung sicherzustellen, nicht (vgl. auch erläuternder Be-

richt, S. 5). In der publizierten Fassung wird die Sondernut-

zungsplanung dazu instrumentalisiert, eine rechtswidrig und 

ohne Rücksicht auf Drittinteressen entstandene, Partikularinte-

ressen dienende Situation vor einer fundierten Überprüfung der 

Rechtmässigkeit der Bebauung und Nutzung zu schützen. 

 

Soll die Möglichkeit, auf seinen der Erholungszone zugewiese-

nen Grundstücken eine Eventnutzungen konsumieren zu dür-

fen, vom Grundeigentümer beansprucht werden wollen, so hat 

er eine Planung durchzuführen, die so- wohl die mit der Erho-

lungszone priorisierten Interessen umsetzt, nämlich einen von 

Entscheid: Die Einwendung wird nicht berücksichtigt. 

Vgl. Begründung unter Punkt 02 - 09. 
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Nr. Antrag aus der Einwendung Begründung Entscheid Gemeinderat mit Begründung 

5. Bauberieche A ist in zwei Teilebaube-

reiche unterteilt: in den Teilbereichen A1, 

in welchem ein Hauptgebäude errichtet 

werden darf und in den Teilbereich A2, in 

welchem ein untergeordneter Anbau für 

den Betrieb zulässig ist.  

6 Im Bauberiech D ist ein Spielturm zu-

lässig. 

7 Im Baubereich E ist eine mittels Wei-

den (Salix) oder anderen Laubgehölzen 

gestaltete Anlage zulässig 

8 in Baubereich F ist ein Schwimmbecken 

zulässig.  

 

[Baubereiche, Grundmasse etc. sind an-

hand eines Richtprojekts zu regeln, das 

unter Berücksichtigung aller zu beach-

tenden Interessen zu erarbeiten ist. Das 

blosse Abbilden eines rechtswidrig er-

stellten Bestandes inkl. Statuierung von 

Vergrösserungsmöglichkeiten erfüllt die 

Vorgaben aus der Planungspflicht nicht.] 

der Öffentlichkeit nutzbarer Themengarten mit Spiel- und Bil-

dungsbereichen zu kreieren und zur Verfügung zu halten, als 

auch die seit Jahren durch Emissionen der nicht bewilligten 

Eventnutzung in ihren geschützten Interessen tangierten Nach-

barn schützt. Hierfür hat insbesondere eine vom Bestand unab-

hängige, lärmoptimierte Planung zu erfolgen, bei der im Kon-

fliktfall die Eventnutzung entsprechend der Priorisierung in der 

BZO gegenüber dem öffentlichen Interesse an der Erholung 

und dem Schutz der Wohnnutzungen zurücktritt. Daraus folgt 

zwingend, dass die Parkanlage unabhängig der Vermietungsin-

teressen des Eigentümers auch an Abenden, Wochenenden 

und Feiertagen, an denen ein erhöhtes Erholungs- und Ruhebe-

dürfnis besteht, von der Öffentlichkeit genutzt werden kann, 

selbst wenn das mit einer - ohnehin aus lärmrechtlichen Grün-

den erforderlichen - Reduktion der Anzahl Anlässe, bei denen 

der Park für die Öffentlichkeit geschlossen werden kann, einher 

geht. 

Die Einwender verzichten angesichts des grundlegenden Über-

arbeitungsbedarfs des publizierten privaten Gestaltungsplans 

auf eine detaillierte Auseinandersetzung mit den dem Bestand 

entlang ausgewiesenen Baubereichen in Art. 5 Gestaltungs-

planvorschriften. 

16 Grundmasse 
1 In den Baubereichen A – F gelten die 

angegebenen Höhenkoten als ge-

wachsener Boden. Die maximale Ge-

samthöhe entspricht der maximal zu-

lässigen, höchsten Höhe (unabhängig 

Es sind konsistente und klare Normierungen auf der Basis eines 

korrekt entwickelten, sämtliche Interessen erhebenden, bewer-

tenden und abwägenden Richtprojekts erforderlich. Erst auf-

grund der aus den entgegenstehenden Interessen erhobenen 

Grenzen des Eventbetriebs lässt sich festlegen, wie oft und in 

welchem zeitlichen und personenmässigen Rahmen Events 

möglich sind, woraus sich wiederum der Bedarf an Bauten und 

Entscheid: Die Einwendung wird nicht berücksichtigt. 

Vgl. Begründung unter Punkt 07 und 08  

 

Im Gestaltungsplanperimeter finden sich keine ausgewiesenen 

Fruchtfolgeflächen.  
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Nr. Antrag aus der Einwendung Begründung Entscheid Gemeinderat mit Begründung 

der Dachform) und wird ab dem ge-

wachsenen Boden (Höhenkoten) ge-

messen.  
2 Als Grundfläche gilt die Fläche inner-

halb der Aussenmasse der Baute. 
3 In den Baubereichen A – F gelten die 

folgenden Grundmassen: 

Baubereich Maximale Gesamthöhe 

[m] Maximale  

Grundfläche 

[m2] Höhenkoten  

(gewachsener Boden) [m ü. M.] 

A1: Traumgarten-Schüür, Hauptgebäude 

mit Flachdach 

mit Schrägdach  

4.5 

6.5  

550 484.0 

A2: Traumgarten-Schüür, Anbau 

mit Flachdach 

mit Schrägdach  

3.0 

4.0   

B: Pavillon 8.0 140

 484.5 

C: Imkerei 5.0 80

 482.6 

D: Spielturm 6.0 20

 483.3 

Anlagen und damit die Versiegelung von Fruchtfolgeflächen 

ergibt. 
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E: Weidentempel - 350

 485.0 

F: Pool  - 50 484.5 

 
4 In den Baubereichen A1, A2, B und C 

ist je ein Gebäude mit maximal einem 

Vollgeschoss zulässig.  
5 Beim Ersatz-, Um- und Neubau kön-

nen geringfügige Abweichungen von 

den Bestimmungen über die Baube-

reiche und Grundmasse bewilligt wer-

den, wenn dadurch dem Zweck des 

Gestaltungsplans gemäss Art. 1 und 

den nachfolgenden Gestaltungsvor-

schriften entsprochen wird.  

 

17 Besondere Gebäude und Anlagen aus-

serhalb der Baubereiche 

Besondere Gebäude gemäss Art. 19 BZO 

Thalwil sowie einzelne Anlagen (Brun-

nen, Mauern, Lärmschutzwände etc.) 

sind auch ausserhalb der Baubereiche 

zulässig, soweit sie sich gut einordnen 

und der Nutzweise gemäss Art. 6 dienen. 

 

Der Verweis auf Art. 19 BZO ist zu klären 

und zu konkretisieren. 

Lärmschutzbauten, wie sie im Perimeter trotz Baustopp auch in 

den letzten Jahren errichtet wurden, fallen nicht unter den von 

Art. 19 BZO berufenen § 273 PBG. Sie sind der Funktion einer 

Erholungszone zudem abträglich. Inwiefern die im Situations-

plan eingezeichneten Lärmschutzwände bei lärmoptimierter 

Planung und Bebauung erforderlich und tauglich sind, er-

schliesst sich aus den Auflageakten nicht. Gerade in sensiblen 

Situationen, wie z. B. einem Gestaltungsplanperimeter, geht 

die lärmoptimierte, auch betriebliche Lärmeinschränkungen 

umsetzende Planung dem Bau von überdimensionierten Lärm-

schutzwänden vor. Solche sind in einer sensiblen, als Park zu 

gestaltenden Erholungszone nur in sehr untergeordnetem Um-

fang denkbar, wenn die an der lärmverursachenden Nutzung in 

Entscheid: Die Einwendung wird nicht berücksichtigt. 

Vgl. Begründung unter Punkt 08.  

 

Im Zonenplan wird den einzelnen Bau- und Nichtbauzonen ent-

sprechend der zulässigen Nutzung die Lärmempfindlichkeits-

stufe (ES) zugeordnet. Die ES-Zuordnung erfolgt in der Nut-

zungsplanung und basiert auf dem zulässigen Störgrad gewerb-

licher Nutzungen. Je mehr Lärm erzeugt werden darf, desto 

mehr Lärm ist zu ertragen. Deshalb korrespondieren Empfind-

lichkeitsstufen und Nutzungszonen recht genau. (vgl. zh.ch, 

«Lärmschutz in der Nutzungsplanung»)  

Im Gebiet Böni-Vogelsang-Mettli ist die landwirtschaftliche Nut-

zung zulässig. Landwirtschaftszonen sind der ES III zugeordnet. 
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der Erholungszone bestehenden Interessen den Grundzweck 

der Zone deutlich überwiegen. 

Die kommunalen Erholungszonen sowie die Freihaltezone im 

Gebiet Böni-Vogelsang-Mettli sind entsprechend auch der ES III 

zugewiesen. In der ES III sind mässig störende Betriebe zulässig. 

Es sind keine einfachen oder speziellen Lärmschutzbedürfnisse 

betroffen (wie beispielsweise auf einem Friedhof). Von einem 

«sensiblen Gebiet» zu sprechen ist daher verfehlt.  

18 Nutzweise 

Grundsätze 
1 Der Traumgarten dient der Naherho-

lung und als Lokalität für Veranstaltun-

gen wie Hochzeiten, Firmenanlässen, Fa-

milienfeste und dergleichen. Es sind zu-

dem auch Schulungen und Seminare, ins-

besondere im Zusammenhang mit dem 

Bienenlehrstand zulässig.  
2 Der Themenbereich Event dient 

schwerpunktmässig für Veranstaltungen 

sowie Spiel- und extensive 

Freizeitnutzungen. 
3 Im Themenbereich Erholung hat die 

Erholungsnutzung Priorität. 
4 Die Bauten und Anlagen dienen der 

Nutzung der jeweiligen Themenberei-

che. 

 

Es sind folgende Nutzungen zulässig: 

– Themengärten 

– Erholung 

– naturnahe Freizeitbeschäftigung 

Wiederum dem Fehlen einer korrekten Planung ist geschuldet, 

dass der eigentliche Zweck des Gestaltungsplans, nämlich der 

Bevölkerung eine Erholungsmöglichkeit in einer Parkanlage zu 

bieten, durch das Ziel, den rechtswidrigen Zustand zu erhalten, 

in den Hintergrund gedrängt wird. 

Dies zeigt sich u.a. daran, dass der vom privaten Gestaltungs-

plan ausgeschiedene Themenbereich Erholung von untergeord-

neter Dimension und rückwärtig angeordnet ist, sprich nur 

über den Eventbereich zugänglich ist. Dies entspricht nicht der 

vom Gesetzgeber statuierten Priorität des Erholungszwecks 

(vgl. Art. 19 BZO). 

 

Unklar bleibt der Regulierungsgehalt von Abs. 2 und 3. 

Entscheid: Die Einwendung wird nicht berücksichtigt. 

Gemäss Art. 38 Abs. 1 lit. g der revidierten BZO Thalwil be-

zweckt die Erholungszone im Gebiet Böni den Erhalt der Park-

anlage mit Themengärten, naturnahen Spiel- und Bildungsbe-

reichen und Eventlokalitäten sowie der Möglichkeit einer ge-

meinschaftlichen Nutzung. 

Eine Priorisierung ist nicht vorgegeben. Für den Erhalt der Park-

anlage mit heutigem Charakter und der Eventlocation besteht 

ein öffentliches Interesse (vgl. Begründung unter Punkt 08). Mit 

dem Prozess zum Gestaltungsplan wurde eine gute Abstim-

mung der unterschiedlichen Interessen öffentlicher Zugang vs. 

private Events ausgehandelt. 
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– naturnahe Bildung 

– öffentliche Veranstaltungen, insb. 

Märkte, Veranstaltungen für Kinder 

– private Veranstaltungen, insb. 

Hochzeiten, Firmenanlässe und Fa-

milienfeste 

19 Zugänglichkeit und Betrieb 
1 Die Parkanlage Traumgarten, exkl. 

der Baubereiche A, B und F, ist von 

Montag bis Freitag von 08.00 bis 

17.00 Uhr in der Regel der Öffentlich-

keit zugänglich.  
2 Im Traumgarten können öffentliche 

Veranstaltung wie kirchliche Anlässe, 

Märkte, Veranstaltungen für Kinder 

und dergleichen durchgeführt wer-

den. Öffentliche Veranstaltungen be-

dürfen nach Massgabe der Gemeinde 

einer Veranstaltungsbewilligung be-

ziehungsweise der Zustimmung. 
3 Einer Veranstaltungsbewilligung be-

dürfen zudem private Anlässe mit 

mehr als 150 Teilnehmenden. Die An-

zahl bezieht sich auf die erwartete 

Teilnehmerzahl pro Tag.  
4 Die Details sind dem Nutzungskon-

zept zu entnehmen.  

2.  

Es ist unerfindlich und einer klaren Regulierung abträglich, 

weshalb die Nutzung des Gestaltungsplanperimeters für öf-

fentliche Veranstaltungen (Art. 6.2 Abs. 2 GPV) unter dem Titel 

Zugänglichkeit und Betrieb und nicht in Art. 6.1 Grundsätze der 

Nutzweise geregelt wird. 

 

Auch die Begriffe Zugänglichkeit und Betrieb sind ungünstig ge-

wählt, wenn in der Bestimmung sowohl die Öffnungszeiten für 

die prioritäre Nutzung der Parkanlage für die Öffentlichkeit 

(Art. 6.2 Abs. 1 GPV) als auch die Bewilligungspflicht für be-

stimmte Veranstaltungen (Art. 6. 2 Abs. 2 und 3) geregelt wer-

den. 

 

Art. 32e Abs. 4 BZO verlangt explizit, im Gestaltungsplan die 

– Nutzung 

– zeitliche Beschränkung der Eventnutzung und die 

– Zugänglichkeit zu regeln. 

Der aufliegende private Gestaltungsplan erfüllt diese Vorgaben 

nicht. Für die Regelung der Nutzung kann auf Art. 6.1 GPV ver-

wiesen werden. Die in Art. 6.2 Abs. 1 und 4 statuierten Regelöf-

fnungszeiten wie auch der Verweis auf das Nutzungskonzept 

für die Detaillierung widerspricht der Zonierung, den Vorgaben 

von Art. 32e Abs. 4 BZO und ganz grundsätzlich der Pflicht, 

Entscheid: Die Einwendung wird teilweise berücksichtigt. 

Der Übertitel von Art. 6 lautet «Nutzweise». Art. 6.2 Abs. 2 re-

gelt betriebliche Aspekte und nicht die Grundsätze zur Nutz-

weise. In diesem Sinne ist die Anordnung der Bestimmung kor-

rekt.  

 

Art. 6.2 wird mit Regelungen hinsichtlich des Betriebs der 

Eventnutzung ergänzt. Der Titel der Vorschrift wird daher belas-

sen.  

 

 

 

 

Die Gestaltungsplanvorschriften werden mit den folgenden 

Punkten aus dem Nutzungskonzept ergänzt:  

- Anzahl Anlässe pro Saison, in Abhängigkeit der Grösse der 

Anlässe (Anzahl Personen) 

- Umgang mit kleineren Anlässen 

- Betriebszeiten des Eventbetriebs 
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Zugänglichkeit und Beschränkung der 

Veranstaltungsnutzung 

massgebliche Anordnungen im Gestaltungsplan selbst zu tref-

fen. 

Art. 32e Abs. 4 BZO verlangt die zeitliche Beschränkung der 

Eventnutzung im Gestaltungsplan zu statuieren und gerade 

keine zeitliche Beschränkung der Zugänglichkeit für die Öffent-

lichkeit. Diese ist die Regel; die Eventnutzung ist die Ausnahme. 

 

Öffnungszeiten, wie sie in Art. 6.2 Abs. 1 Gestaltungsplanvor-

schriften festgesetzt werden (Die Parkanlage Traumgarten, 

exkl. der Baubereiche A, B und F, ist von Montag bis Freitag 

von 08.00 bis 17.00 - also während der üblichen Arbeitszeiten - 

in der Regel der Öffentlichkeit zugänglich.), widersprechen der 

vom Gesetzgeber vorgegebenen Prioritätenordnung. Es be-

fremdet, dass die Hochbaukommission dies im Rahmen der 

Prüfung der Vorlage für die öffentliche Auflage nicht erkannt 

hat, wenn sie in ihrem Beschluss vom 15. Mai 2025 tatsachen-

widrig behauptet (vgl. Auszug aus dem Protokoll Hochbaukom-

mission vom 15. Mai 2025, S. 2), der private Gestaltungsplan 

stelle sicher, dass das Areal der Öffentlichkeit zugänglich 

bleibe. Das tut er nicht. Vielmehr schliesst er die Öffentlichkeit 

in zeitlicher und örtlicher Hinsicht weitgehend von der Nutzung 

der Parkanlage aus. Begründet wird dieser Ausschluss damit, 

dass die Partikularinteressen des Grundeigentümers Berück-

sichtigung finden müssten. Das tun sie aber alleine schon des-

halb, weil es ihm gestattet ist, ausserhalb der Bauzone einen 

grossen Schaugarten für seine Kunden zu erstellen. Die weite-

ren Partikularinteressen, diesen Schaugarten mit einer Vielzahl 

von Bauten und Anlagen zusätzlich zu kommerzialisieren, wur-

den von der Gemeinde während vielen Jahren zu Lasten aller 

 

 

 

 

 

 

 

Die Nutzung der Anlage durch die Öffentlichkeit bedingt, dass 

die Anlage vermehrt gereinigt und unterhalten werden muss. 

Dieser Aufwand wird durch die Grundeigentümerschaft unent-

geltlich getragen. Würde es sich um eine öffentliche Anlage 

handeln, würde der Unterhalt mit Steuergeldern finanziert. Zu-

dem ist die öffentliche Nutzung teilweise mit Lärm und Vanda-

lismus verbunden. Während der üblichen Arbeitszeiten kann 

diesem unangenehmen Teil der öffentlichen Nutzung Einhalt 

geboten werden. Ein uneingeschränkter Zugang zum (privaten) 

Areals ist weder verhältnismässig noch im Interesse der allge-

meinen Öffentlichkeit.  
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anderen Interessen gefördert. Trotz entsprechender Klagen 

wurde bis 2023 kein nachträgliches Bewilligungsverfahren ein-

geleitet. 

Erst nachdem der Kanton involviert wurde, wurde ein nach-

trägliches Baubewilligungsverfahren eingeleitet, das aber nach 

Anfechtung durch den Grundeigentümer mittlerweile seit zwei 

Jahren sistiert ist. Der Eventbetrieb ging und geht während die-

ser Zeit munter weiter. Mit dem Gestaltungsplan muss diese 

rechtswidrige Situation und Lastenverteilung endlich korrigiert 

werden. 

 

Richtplanung, Zonenplan und BZO sind klar: der Perimeter liegt 

in der Erholungszone und hat diesem Zweck entsprechend der 

Öffentlichkeit zu von ihr nutzbaren Zeiten, wie Wochenenden, 

Abenden und Feiertagen zugänglich zu sein. Nur in dieser Form 

kann die Parkanlage ihre primäre Funktion als Erholungsgebiet 

erfüllen. Die Partikularinteressen des Grundeigentümers ver-

mögen einen Ausschluss der Öffentlichkeit an allen Abenden, 

Wochenenden und anlässlich der auch wochentags geplanten 

Events nicht zu rechtfertigen. 

 

Um sowohl die öffentliche Nutzung sicherzustellen als auch die 

Emissionen aus der an sich eine Erholungszone bildende Park-

anlage zu begrenzen, ist im Gestaltungsplan die Beschränkung 

der Eventnutzung - die gemäss Nutzungskonzept zum ganztä-

gigen Ausschluss der Öffentlichkeit aus der Parkanlage führt, 

klar festzulegen (Art. 11 USG; Art. 32e Abs. 4 BZO). Hierzu ge-

hören: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine eindeutige Priorisierung kann aus den übergeordneten Pla-

nungen nicht abgeleitet werden. Der kommunale Richtplan de-

finiert das Gebiet als «Erholungsgebiet mit Event und Erholung» 

mit der Handlungsanweisung, die bestehende Gärtnereien in 

das Konzept zu integrieren. Die BZO definiert gemäss Art. 38 

Abs. 1 lit. g der revidierten BZO Thalwil mehrere Nutzungen 

ohne Prioritäten vorzugeben. Eine angemessene Nutzungsver-

teilung ist daher mit dem GP auszuarbeiten. Wie bereits er-

wähnt, wird dies mit dem Nutzungskonzept als Teil des GP vor-

gelegt. 
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– die Beschränkung der Anzahl von Veranstaltungen 

(Events) (So auch die Hochbaukommission, vgl. Protokoll 

vom 15. Mai 2025, die aber tatsachenwidrig behauptet, 

der Gestaltungsplan setze dem Eventbetrieb klare Grenzen 

hinsichtlich Anzahl, Grösse und Art der Veranstaltungen. 

Solche klaren Grenzen fehlen. Gemäss Hochbaukommis-

sion ist die Eventnutzung als Gegenleistung dafür zu erlau-

ben, dass die Öffentlichkeit den Perimeter als Erholungsge-

biet nutzen darf. Dem kann nicht gefolgt werden. Der Ei-

gentümer von Land im Erholungsgebiet wird bereits 

dadurch bevorteilt, dass er Schaugärten, Teiche, Garten-

wege, Gartenausstattungen etc. ausstellen darf, was ihm 

im Wettbewerb mit anderen Gartenbauern, die ihre 

Schaugärten nicht in einer Erholungszone anlegen dürfen, 

einen relevanten Vorteil einräumt. Somit lässt sich zuguns-

ten der Erholungsnutzung, der Nachbarn wie auch der 

Faune weitgehende Beschränkungen der Eventnutzung 

ohne weiteres rechtfertigen. 

– die Festlegung, wo im Perimeter, an welchen Tagen, zu 

welchen Zeiten Veranstaltungen, mit welcher Teilnehmer-

zahl zulässig sind. Diese Festlegungen haben neben den 

Erholungsinteressen der Öffentlichkeit, die Interessen der 

Anwohner der Erholungszone zu priorisieren. Deshalb sind 

keine Veranstaltungen zuzulassen, die mehr als einen Tag 

pro Wochenende beschlagen. Auch ist der Aufenthalt im 

Aussenbereich der Parkanlage nach 22.00 Uhr zu untersa-

gen bzw. unter sichernden Massnahmen maximal auf den 

Baubereich A zu beschränken. So können die dem Zweck 

Die Einwendung in diesem Punkt wird berücksichtigt (vgl. 

oben). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Berechnung des Bedarfs an Parkfeldern erfolgte anhand 

der Vorgaben gemäss der BZO Thalwil und der Wegleitung zur 

Regelung des Parkplatzbedarfs in kommunalen Erlassen von 

2018. Auszugehen ist bei der vorgesehen Eventnutzung von 1 

Parkplatz auf 6 Sitzplätze. Für die Berechnung wurde von einer 

Veranstaltung mit bis zu 200 Personen ausgegangen. Die Re-

duktion der Anzahl Parkfelder ist ein gängiges und zweckmässi-

ges Mittel, um die Anzahl Fahren (bei gleichbleibenden Rah-

menbedingungen) soweit wie möglich zu minimieren.  

Art. 15 Abs. 2 der Gestaltungsplanvorschriften wurde dahinge-

hend angepasst, dass neu bereits bei Anlässen ab 200 Personen 
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einer Erholungszone abträglichen, baulichen Lärmschutz-

massnahmen auf ein möglichst geringes Mass reduziert 

werden, indem die Lärmbelastung als solche reduziert 

wird. Die Zahl der Eventbesucher muss sich mangels guter 

öV Erschliessung (lediglich Güteklasse D) mit den im Peri-

meter anzuordnenden Parkplätzen (vorgesehen ca. 38) ab-

wickeln lassen, weshalb die Events auf maximal 75 Besu-

cher zu beschränken sind. Es ist unerfindlich und auch im 

erläuternden Bericht nicht dargetan, wie mit ca. 30 Park-

plätzen eine Teilnehmerzahl von 200 oder gar 300 Perso-

nen bewältigt werden kann, ohne die Besucher 'durch Len-

kung an der Zürcherstrasse' zu wildem Parkieren in den 

Quartieren anzuhalten. Dies ist rechtswidrig, muss doch 

der von einer Anlage verursachte Verkehr dieser zugerech-

net und über diese so gesteuert werden, dass keine Dritt-

belastungen entstehen. Bereits an dieser Stelle sei ange-

merkt, dass die bisher zu Parkierungszwecken genutzte 

Parzelle Kat.-Nr. 10077 inskünftig so abgeschlossen wer- 

den muss, dass dort keine Fahrzeuge im Verkehr mit der 

Parkanlage mehr abgestellt werden können. 

– der Ausschluss bzw. die rigide Beschränkung von Ausnah-

mebewilligungen für mehr oder grössere Veranstaltungen 

oder solche, die länger dauern. Sollen Ausnahmebewilli-

gungen ersucht werden können, so sind im Verfahren die 

Teilnahme- insb. die Anfechtungsrechte der betroffenen 

Anwohner sicherzustellen. Eine Parkierung von Fahrzeugen 

ausserhalb des Perimeters, insb. auf Kat.-Nr. 10077 ist 

nicht bewilligungsfähig. 

- und nicht erst ab 300 Personen - ein Veranstaltungsverkehrs-

konzept verlangt werden kann. Für Veranstaltungen mit mehr 

als 200 Teilnehmer sind – sofern nötig – gesonderte Massnah-

men zu treffen, welche situativ und in einem Veranstaltungs-

verkehrskonzept zu definieren sind. Mögliche Massnahmen 

sind die Sensibilisierung der Kundschaft zur Nutzung der öffent-

lichen Verkehrsmittel oder die Nutzung von bestehenden Park-

plätzen in der Umgebung. Solche Massnahmen werden bereits 

in anderen Erholungsgebieten mit partiell hohem Besucherauf-

kommen erfolgreich umgesetzt (z. B. Juckerhof in Seegräben).  

Bezüglich der Nutzung von bestehenden Parkplätzen hat die 

Grundeigentümerschaft das Gespräch mit mehreren Eigentü-

mern im Gewerbegebiet gesucht. Gemäss Rückmeldung ver-

schiedener Eigentümer besteht die Möglichkeit, mindestens 15 

Parkfelder bei Bedarf zu benützen.  

 

 

 

 

 

Art. 5.2, Grundmasse, Abs. 5 und Art. 20, Abweichungen, der 

GPV wird gelöscht. Diese Bestimmungen sahen vor, geringfü-

gige Abweichungen unter gewissen Voraussetzungen zuzulas-

sen. Die Einwendung wird dahingehend berücksichtigt.  
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20 Grundsatz zur Gestaltung der Bauten, 

Anlagen und Ausstattung 
1 Bauten, Anlagen und deren Um-

schwung sind für sich und in ihrem Zu-

sammenhang mit der baulichen und 

landschaftlichen Umgebung im Ganzen 

und in ihren einzelnen Teilen so zu ge-

stalten, dass eine besonders gute Ge-

samtwirkung im Sinne von § 71 PBG er-

zielt wird. Die Baubehörde kann für den 

Nachweis der besonders guten Gesamt-

wirkung ein Gutachten einer externen 

Fachperson einholen. 

Blosse Wiederholung übergeordneten Rechts. Entscheid: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

§ 71 PBG bezieht sich auf Arealüberbauungen und nicht auf Ge-

staltungspläne. Die Bestimmung würde daher ohne den Ver-

weis in Art. 7 nicht zur Anwendung kommen.  

21 2 Neben den gestalterischen Anforderun-

gen ist auf eine funktionelle Anordnung 

der Hauptflächen, auf denen Events 

stattfinden sowie der Nebenflächen (sa-

nitäre Anlagen) und der Betriebsflächen 

(Küche) zu achten. 

 

2 Sämtliche Bauten, die dem dauernden 

Aufenthalt von Personen dienen oder in 

denen Musik abgespielt oder Reden ge-

halten werden, sind künstlich zu belüf-

ten. Die Ein- und Ausgänge sind mit 

Schallschutzschläusen zu versehen. 

Die Ausrüstung der Eventlokale erfolgt im Innern der Bauten 

und ist somit gestalterisch nicht von Bedeutung. Ausserhalb 

der Gebäude dürfen weder sanitäre Anlagen noch Küchen oder 

andere Eventanlagen erstellt werden. 

Entscheid: Die Einwendung wird nicht berücksichtigt. 

Die vorgeschlagene Regelung ist nicht stufengerecht. Die Prü-

fung von Schallschutzmassnahmen am Gebäude erfolgt im Rah-

men des Bauvorhabens.  

22 4 Das Aufstellen von Kunstobjekten sowie 

gestalterischen Objekten wie beispiels-

weise Oldtimern und dergleichen ist im 

Art. 32e BZO regelt die Zwecke im Perimeter abschliessend. 

Eine Kunstausstellung ist nicht vorgesehen, weshalb auch nicht 

Entscheid: Die Einwendung wird nicht berücksichtigt. 

Im Traumgarten sind heute eine Anzahl gestalterischer Objekte 

anzutreffen, die Teil der Gestaltung der Anlage ausmachen und 
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ganzen Areal erlaubt. Sie müssen sich 

besonders gut in das Areal einordnen. 

beliebig vermeintliche Kunst- oder gestalterische Objekte auf-

gestellt werden dürfen. Sämtliche Objekte, die länger als drei 

Wochen aufgestellt werden oder die Masse einer Kleinbaute 

überschreiten, sind unter den allgemeinen Vorgaben bewilli-

gungspflichtig. 

wesentlich zu dem besonderen Charme des Parks beitragen. 

Eine massvolle Ergänzung soll möglich sein. Die Bewilligungs-

pflicht wird durch den GP nicht aufgehoben. 

23 Gestaltung Traumgarten-Schüür 
1 Die Neubaute in Baufeld A hat eine 

möglichst klare und geometrische 

Grundform aufzuweisen.  
2 Es ist eine grosszügige Sicht ins Freie 

und damit die Erlebbarkeit der Garten-

anlage sicherzustellen. 

Es ist unerfindlich, inwiefern mit dieser Bestimmung eine gute 

gestalterische Einordnung sichergestellt wird. Hierfür bedarf es 

einer Gesamtsicht aller Bauten und Anlagen im Perimeter. 

Entscheid: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Die gute gestalterische Einordnung wird in erster Linie mit 

Art. 7 sichergestellt. Art. 8 macht für die Traumgarten-Schüür 

zusätzliche Vorgaben.  

24 Parkfläche 
1 Die Parkfläche ist nach einheitlichen 

Grundsätzen so zu gestalten, dass eine 

hohe Aufenthaltsqualität erreicht und 

eine ökologisch wertvolle Umgebung ge-

schaffen wird. 

Die Parkfläche ist als Themengarten, mit 

Spiel- und Bildungsbereichen zu gestal-

ten 

. Entscheid: Die Einwendung wird nicht berücksichtigt. 

Die Parkfläche dient nicht nur der Erholung, sondern über-

nimmt auch ökologische Funktionen. Zudem wird neu eine Vor-

schrift zum Schutz von Flora und Fauna in den Gestaltungsplan-

vorschriften aufgenommen.  

25 2 Der Versiegelungsgrad ist minimal zu 

halten.  

Versiegelte Flächen sind, da es sich um Fruchtfolgeflächen han-

delt, zu kompensieren. 

Entscheid: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Im GP-Perimeter werden keine Fruchtfolgeflächen beansprucht. 

Daher ist innerhalb des Perimeters keine Kompensation nötig. 

26 3 Innerhalb der Flächen für Parkanlagen 

sind lediglich zum Park gehörende Aus-

stattungs- und Ausrüstungselemente zu-

lässig. 

Der gesamte Perimeter gehört zur Parkfläche (vgl. Art. 19g 

BZO). 

Entscheid: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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In Art. 38 Abs. 1 lit. g der revidierten BZO Thalwil findet sich der 

Begriff «Parkanlage». Dieser Begriff bezieht sich auf die ge-

samte Fläche des GP-Perimeters Traumgarten. Die Parkfläche 

ist hingegen im Situationsplan 1:500 bezeichnet.   

27 4 Der Charakter und Umfang der beste-

henden Bepflanzung ist zu erhalten. Be-

sondere Beachtung ist dabei dem gross-

kronigen Baumbestand zu schenken.  
 

Dem grosskronigen Baumbestand ist nicht nur besondere Be-

achtung zu schenken. Dieser ist grösstmöglich zu erhalten. Das 

verlangt, für den Fall eines Abgangs eines grosskronigen Bau-

mes eine Ersatzpflanzung zu statuieren. 

Entscheid: Die Einwendung wird nicht berücksichtigt. 

Die Parkfläche ist insbesondere auch durch die strukturreiche 

Bepflanzung charakterisiert. Art. 9 Abs. 4 GPV dient als Hinweis, 

diesem Charakter bei einer Veränderung der Umgebung Rech-

nung zu tragen.  

Der grosskronige Baumbestand ist besonders in den im Plan be-

zeichneten Gebiet («Baumgruppen») prägend. Der Erhalt der 

Bäume in diesem Gebiet wird in Art. 10 Abs. 1 GPV festgelegt. 

28 Spielfläche  

Für das im Situationsplan 1:500 bezeich-

nete Gebiet ist die Ausgestaltung als 

Spielplatz zulässig  

 

Es sind maximale Nutzungszeiten für den 

Spielflächenbereich festzusetzen. 

 Entscheid: Die Einwendung wird nicht berücksichtigt. 

Der Spielplatz kann lediglich während den Betriebszeiten (vgl. 

Art. 6.2 Abs. 1 GPV) durch die Öffentlichkeit genutzt werden. 

Bei Veranstaltungen ist die Nutzung der Spielplätze durch die 

Mieterinnen und Mieter maximal bis 22:00 Uhr zulässig (vgl. 

Art. 17 Abs. 5). Weitere Einschränkungen erscheinen weder er-

forderlich noch wünschenswert. 

29 Erschliessung 
2 Die Parkwege dienen in erster Linie 

dem Fussverkehr. 

Auf den Parkwegen besteht ein Fahrver-

bot mit Ausnahme für Unterhalts- und 

Lieferfahrzeuge sowie für Blaulichtfahr-

ten und Behindertentransporte 

 Entscheid: Die Einwendung wird nicht berücksichtigt. 

Bis zum im Situationsplan 1:500 bezeichneten Parkierungsan-

lage P2 muss eine Zufahrt zulässig sein. Die vorgeschlagene Be-

stimmung ist daher nicht zweckmässig.   
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30 3 Die Umlegung und Neuanlage von 

Parkwegen und von Holzstegen ist bewil-

ligungspflichtig und nur gestattet, soweit 

dies der Besucherführung dienlich oder 

für den Betrieb und Unterhalt erforder-

lich ist. 

 Entscheid: Die Einwendung wird nicht berücksichtigt. 

§ 309 PBG regelt, für welche Bauten und Anlagen eine Bewilli-

gungspflicht besteht. Die vorgeschlagene Ergänzung ist daher 

nicht nötig. 

31 4 Die befestigten Flächen dienen in erster 

Linie ausschliesslich dem Zugang zu den 

Anlagen, für den Betrieb und den Unter-

halt. 

 Entscheid: Die Einwendung wird nicht berücksichtigt. 

Die befestigten Flächen dienen auch der Zufahrt zu den Parkie-

rungsanlagen.  

32 3 Die Anlieferung (insbesondere Catering 

für Eventnutzungen) hat ausschliesslich 

über die im Situationsplan bezeichnete 

Wegverbindung zu erfolgen. 

 Entscheid: Die Einwendung wird nicht berücksichtigt. 

Die Anlieferung darf nicht von Süden (Knonauerstrasse) erfol-

gen. Eine Anlieferung ist insbesondere für das Catering bei Ver-

anstaltungen nötig. Daher soll die Klammerbemerkung beibe-

halten werden.  

33 Parkierung für Motorfahrzeuge  
1 Innerhalb des Gestaltungsplanperime-

ters ist die Parkierung für Motorfahr-

zeuge nur in den im Situationsplan be-

zeichneten Bereichen P1 und P2 zulässig. 

Es sind minimal 29 und maximal 38 

Parkfelder für Personenwagen zu erstel-

len. 
1 Die Parkierung sämtlicher Fahrzeuge 

im Betrieb mit dem Park hat vollständig 

innerhalb des Gestaltungsplanperime-

ters zu erfolgen und nur in den Situati-

onsplan bezeichneten Bereichen P1 und 

Die für die Nutzung des Gestaltungsplangebiets für Events er-

forderlichen Parkplätze müssen innerhalb des Gestaltungsplan-

perimeters angelegt werden. Ausserhalb des Perimeters dürfen 

entgegen der Darstellung der Hochbaukommission (vgl. Auszug 

aus dem Protokoll vom 15. Mai 2025) keine Parkplätze ange-

boten und schon gar keine Besucher zu Drittparkplätzen oder 

zum wilden Parkieren andernorts gelenkt werden. Der gesamte 

Parkierungsbedarf ist im Parkareal abzuwickeln und be-

schränkt damit die Grösse der dort möglichen Veranstaltun-

gen. Diese Festlegung kann nicht in ein nachträgliches Verfah-

ren verschoben werden, sondern ist Teil der Gesamtbetrach-

tung des vom Gestaltungsplan angestrebten Projekts. 

Entscheid: Die Einwendung wird nicht berücksichtigt. 

Eine allfällige Nutzung von bestehenden Parkierungsanlagen (z. 

B. Tiefgaragen) im Gewerbegebiet Böni oder andere Parkie-

rungslösungen sollen nicht explizit ausgeschlossen werden. Es 

bedarf einer situativen Beurteilung, z. B. im Rahmen eines Ver-

anstaltungsverkehrskonzepts. 
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P2 zulässig. Es sind minimal 29 und ma-

ximal 38 Parkfelder für Personenwagen 

zu erstellen. Der Betreiber trifft Vorkeh-

rungen zur Vermeidung von wildem Par-

kieren auf Nachbarparzellen.  

34 2 Für Anlässe mit mehr als 300 Personen 

kann die zuständige Behörde ein Veran-

staltungsverkehrskonzept verlangen. 

Dieses regelt unter anderem den Nach-

weis der ausserhalb des Geltungsbe-

reichs liegenden Abstellplätze für Fahrrä-

der, Motorräder, Personenwagen, Busse 

und Reisecars sowie den Einbezug des 

öffentlichen Verkehrs. 

 
2 Für Anlässe mit mehr als 75 ist im Rah-

men des Ausnahmegesuchs ein Veran-

staltungs- und Verkehrskonzept einzu-

reichen. Dieses hat den Nachweis zu er-

bringen, dass der aus dem Anlass resul-

tierende Verkehr über Parkierungen im 

Industriegebiet abgewickelt wird. 

Wenn die korrekte Erhebung, Bewertung und Abwägung aller 

Interessen wie auch die Berücksichtigung des Zonenzwecks 

grössere Veranstaltungen als für 75 Personen ausnahmsweise 

überhaupt als vertretbar erscheinen lassen könnten, was be-

stritten wird, so müsste die Abwicklung des Verkehrs im Rah-

men einer für die Anwohner anfechtbar auszugestaltenden 

Ausnahmebewilligung mitbewilligt werden. 

Entscheid: Die Einwendung wird nicht berücksichtigt. 

Die Forderung, ab 75 Gästen ein Ausnahmegesuch mit Veran-

staltungs- und Verkehrskonzept einzureichen, ist nicht nachvoll-

ziehbar. Die notwendige Anzahl Parkplätze auf dem Areal 

wurde gemäss kantonaler Wegleitung und der Vorgaben der 

BZO Thalwil berechnet (vgl. Begründung unter Punkt 19). 

So ergeben sich für ein Event mit 200 Teilnehmern, das max.38 

Parkplätze benötigt werden. Es werden auf dem Areal ausrei-

chend Parkplätze für ein Event dieser Grösse zur Verfügung ge-

stellt.  

Nur für grössere Events muss ein Veranstaltungsverkehrskon-

zept vorgelegt werden. 

35 3 Für Besucher und Besucherinnen sind 

zusätzlich Abstellplätze für Motorräder 

zu erstellen. Die Anzahl der zu erstellen-

den Motorradabstellplätze hat mindes-

tens 10% der zu erstellenden Personen-

wagenabstellplätze zu entsprechen. 

 Entscheid: Die Einwendung wird nicht berücksichtigt. 

Die vorgeschlagene Anpassung hat keine materielle Anpassung 

zur Folge.  
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36 Lärmschutz  

 

Soweit die Hochbaukommission in ihrem Protokollauszug vom 

15. Mai 2025 ausführt, der Gestaltungsplan enthalte nament-

lich in Bezug auf mögliche (sic!, obschon solche seit Jahren be-

kannt und laufend moniert worden sind) Lärmemissionen wirk-

same Vorgaben und der aufliegende Lärmnachweis erstelle die 

Einhaltung der gesetzlichen Lärmvorschriften, kann ihr nicht 

gefolgt werden. Recte erschöpft sich der vom Gestaltungsplan 

implementierte Lärmschutz (vgl. nachfolgend) in der Wiederho-

lung des ohnehin geltenden, und in den nachfolgenden Baube-

willigungen zu wahrenden, übergeordneten Rechts. 

 

Der bei den Auflageakten vorhandene Lärmnachweis ist in ver-

schiedener Hinsicht mangelhaft. Er begnügt sich mit einer 

Grobbeurteilung, die per se die Einhaltung der Lärmschutzvor-

gaben nicht belegen kann und damit den Anforderungen an 

eine Gestaltungsplanung nicht genügt. Es besteht keinerlei 

Rechtfertigung dafür, die Situation nur grob zu beurteilen. Im 

Gegenteil. In einer Erholungszone soll Lärm und Trubel veran-

staltet werden, damit der Grundeigentümer bereit ist, sein ent-

sprechend eingezontes Land für die gemäss Zonenplan vorge-

sehene Nutzung offen zu halten, sprich nicht einzuzäunen, was 

ohnehin rechtswidrig ist. Soll ein derartiger Nutzungswider-

spruch gestaltungsplanbasiert ermöglicht werden, müssen im 

Rahmen der Gestaltungsplanung die konkreten Lärmlasten er-

hoben werden, was mit den heutigen Mitteln ohne weiteres 

möglich ist. Wie bereits ausgeführt ist der eingereichte private 

Gestaltungsplan zur Überarbeitung auf der Basis eines Richt-

projekts mit konkreter Immissionsbeurteilung zurückzuweisen. 

Wenn der Gestaltungsplan nicht den Nachweis erbringt, dass 

Entscheid: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Vgl. Begründung unter Punkt 08 und 17. 
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die Planungswerte (Art. 25 USG) eingehalten werden, ist er 

nicht genehmigungsfähig und folglich auch dem Souverän 

nicht vorzulegen.  

 

Den bewilligungsfähig zu machenden Bauten und Anlagen sind 

für die korrekte Lärmbeurteilung sämtliche Geräusche zuzu-

rechnen, die durch ihre bestimmungsgemässe Nutzung verur-

sacht werden und zwar unabhängig davon, ob sie innerhalb 

oder ausserhalb der Gebäude und Anlagen erzeugt werden 

(BGer 1C_16112016). 

– Die Einhaltung von Planungswerten, wie sie in casu für 

Neuanlagen gelten, ist bei Fehlen von Grenzwerten ge-

mäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung dann erfüllt, 

wenn während der Nacht höchstens geringfügige Störun-

gen verursacht werden, dabei sind der Charakter des 

Lärms, der Zeitpunkt und die Häufigkeit seines Auftretens 

sowie die Lärmempfindlichkeit der Situation zu berücksich-

tigen. Die Grobbeurteilung im vom Verfasser des privaten 

Gestaltungsplans in Auftrag gegebenen Lärmnachweis ge-

nügt diesen Anforderungen nicht. Es wird hier nur auf die 

augenfälligsten Fehler verwiesen: 

 

– Im Rahmen der Grobbeurteilung, S. 8, werden Abzüge auf-

grund von Dämmungen und Lärmschutzbauten eingerech-

net, obschon keine entsprechend gedämmten Gebäude 

und auch keine Lärmschutzbauten bewilligt sind. Die ein-

gesetzten Dämmungen sind entsprechend beliebig. So soll 

aufgrund der Dämmung der Aussenwand beim Pavillon 
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eine Reduktion von 20 dB für die dort gespielte Musik re-

sultieren, während dieselbe Dämmung der Aussenwand 

beim Pavillon unter dem Titel Musik auf der Terrasse nur 

noch 5 dB abhalten soll. 

– Die Last der diversen Lärmarten einzeln und gesamthaft 

am Empfangspunkt 2 wird nirgends ausgewiesen. 

– Es wurden nur die aus dem Gästeverhalten im Pavillon re-

sultierenden Emissionen berücksichtig. Die Gäste halten 

sich aber in der gesamten Parkanlage auch weit über die 

Nachtanfangsstunde hinaus auf und verursachen an ver-

schiedenen Orten in geringerer als der im Lärmnachweis 

vorgegebenen Distanz Lärm. 

– Für die relevanten Empfangspunkte in der ES II liegt keine 

Beurteilung der Störungswirkung des Verhaltenslärms der 

- sich nicht nur auf der Terrasse aufhaltenden - Besucher 

vor. Die bei den publizierten Akten liegende Beurteilung 

des Gästeverhaltens und der Bedienung auf der Terrasse 

ist nicht schlüssig. 

– Für die aus der Parkierung resultierenden Lärmlasten wer-

den mangels lärmoptimiert geplantem Richtprojekt Lärm-

schutzmassnahmen angekündigt, ohne diese zu konkreti-

sieren und die Bewilligungsfähigkeit zu erheben. 

 

Der Lärmnachweis umgeht die objektive Beurteilung der Im-

missionen, indem er Lärmschutzmassnahmen unterstellt, die 

nicht nur nicht bewilligt sind, sondern auch nicht konkretisiert 

werden, so dass eine Nachprüfung der Behauptungen schlicht 

nicht möglich ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am 25. Juli sowie 23. August 2025 wurden Lärmmessungen 

während zweier Veranstaltungen im Traumgarten durchge-

führt. Die Messungen erfolgten zu verschiedenen Zeitpunkten 

abends und in der Nacht und an drei Standorten (vgl. nachfol-

gende Abbildung). Die Ergebnisse zeigen, dass die Lärmimmis-
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Recte wissen die Anwohner aus dem jahrzehntelang gedulde-

ten, illegalen Betrieb, dass dieser häufig gerade aufgrund des 

Verhaltenslärms stark störend ist. Es liegen unzählige Nachtru-

hestörungsmeldungen bei der Polizei vor. Soweit die Gemein-

debehörden Gegenteiliges behaupten, sind die Rapporte bei 

der Sicherheitskommission einzusehen. 

 

Auch wäre es dem Planer ohne weiteres möglich gewesen, die 

effektiven Lärmlasten, die zu den vorgenannten regelmässigen 

Lärmklagen geführt haben und führen, zu erheben. Die Tatsa-

che, dass dies unterblieben ist, kann nur dahingehend verstan-

den werden, dass der Planer darum weiss, dass ein Ergebnis re-

sultiert, dass die Genehmigungsfähigkeit des Gestaltungsplans 

ausschliesst. Jedoch kann nicht angehen, einen rechtswidrigen, 

diverse Nachbarn in ihren Ruherechten störenden Zustand so 

lange zu dulden und hernach die sich während dieser Zeit er-

härtenden Fakten zu bestreiten, ohne entsprechende Belege zu 

produzieren. Sollte der Gemeinderat davon absehen, den priva-

ten Gestaltungsplan zur Überarbeitung auf der Basis eines 

lärmoptimierten Richtprojekts zurückzuweisen, so hat die Rück-

weisung zumindest zur Erhebung der effektiven Lärmlasten an 

den im Lärmnachweis aufgeführten Empfangspunkten zu erfol-

gen.  

sion durch die Lärmschutzwand bzw. das Tor um 4 – 9 dB ge-

senkt wird. Die Lärmimmissionen durch den Eventbetrieb sind 

am Standort unmittelbar vor der Wohnzone (Position 1) kaum 

mehr wahrnehmbar. Andere Lärmquellen (wie Strassenlärm 

oder Spielplatz) verursachten höhere Lärmemissionen als der 

Eventbetrieb.  

Der Lärmnachweis wird mit den Ergebnissen der genannten 

Lärmmessungen ergänzt.   

 

37 1 Die angrenzenden Wohngebiete sind so 

weit technisch und betrieblich möglich 

und wirtschaftlich tragbar vor Lärmim-

missionen zu schützen. 

Diese Anforderung ergibt sich aus dem übergeordneten Recht. 

Sie müssen technisch und betrieblich möglich und in den Ge-

staltungsplanvorschriften in Form eines lärmoptimierten, sämt-

liche wirtschaftlich tragbar vor Lärmimmissionen zu schützen. 

Interessen erhebenden, bewertenden und abwägenden Richt-

projekts, der Einschränkung der Events etc. umgesetzt werden. 

Entscheid: Die Einwendung wird teilweise berücksichtigt. 

Vgl. Begründung unter Punkt 08 und 17. 
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Die blosse Wiederholung der bundesrechtlichen Vorgaben er-

füllt die Pflicht, den vom übergeordneten Recht verlangten Im-

missionsschutz konkret im Gestaltungsplan umzusetzen, nicht. 

 

Hierfür braucht es im Gestaltungsplan (und nicht wie die Hoch-

baukommission zu glauben scheint im Lärmnachweis (vgl. Aus-

zug aus dem Protokoll vom 15. Mai 2025)) vielmehr: 

– zusätzliche Massnahmen zum Schutz vor Immissionen zu 

den Betriebseinschränkungen gemäss Art. 6 GPV wie z.B.: 

Verbot, 

– ausserhalb des Gestaltungsplanperimeters zu parkie-

ren, 

– ausserhalb von geschlossenen Gebäuden Musik abzu-

spielen, 

– Verstärker, Mikrofonen oÄ zu verwenden, 

– Feuerwerk zu entfachen, 

– mit Helikopter an- oder abzureisen, 

– Ballone, Laternen etc. frei fliegen zu lassen. 

– Verbot, zwischen 22.00 und 07.00 Auf- oder Abräum- 

bzw. Auf- oder Abbauarbeiten durchzuführen. Gebot, 

an geeigneten Stellen in der Anlage, insb. an sämtli-

chen Ein- und Ausgängen auf die Ruhepflicht hinzu-

weisen und diese durch Eventpersonal durchzusetzen. 

Pflicht zwecks Kontrolle der Musikbeschallung Schall-

begrenzer zu implementieren (mit Plombierung durch 

Baubehörde und Speichermedium für die erreichten 

Lärmpegel). Pflicht, mit technischen Massnahmen bei 

jeder Veranstaltung sicherzustellten, dass die Grenz-

werte gemäss Circle Bruit nachprüfbar eingehalten 

 

 

 

 

Die Gestaltungsplanvorschriften werden mit den wesentlichen 

Punkten aus dem Nutzungskonzept, wie beispielsweise die zeit-

liche Beschränkung zur Nutzung der Aussenanlagen, ergänzt. 

Das An- und Abreisen mit Helikoptern ist aufgrund des Baumbe-

standes nicht möglich und wäre ohnehin bewilligungspflichtig.  

Die Einwendung wird dahingehend berücksichtigt. 
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werden. Gebot, Parkscouts einzusetzen, wenn Veran-

staltungen nach 20.00 Uhr enden (Sicherstellen, dass 

die Besucher am Ende der Veranstaltung den Park ru-

hig verlassen und leise wegfahren), eventualiter ist die 

Parkierung anders abzuwickeln (vgl. Richtprojektbe-

darf). 

– Massnahmenplan für den Fall der Nichterfüllung der 

Schutzmassnahmen oder auftretender Ruhestörung trotz 

Umsetzung der Schutzmassnahmen. Die Massnahmen 

müssen sowohl den Verhaltens- als auch den Zustandsstö-

rer avisieren (z.B. Bussen in der Höhe des Umsatzes der je-

weiligen Veranstaltungen oder Reduktion der Anzahl Ver-

anstaltungen, Verpflichtung bauliche Anpassungen vorzu-

nehmen etc.). 

– Pflicht, sämtliche Immissionsklagen zu rapportieren und 

einmal jährlich die Erhebungen wie auch die getroffenen 

Massnahmen zu veröffentlichen  

 

 

 

 

 

 

Eine Regelung im Gestaltungsplan betr. Nichterfüllung der 

Schutzmassnahmen ist nicht stufengerecht. Die Höhe von Bus-

sen sind im Gebührenreglement zu Regeln.  

Sollten die Planungswerte nicht eingehalten werden, läge darin 

ein Verstoss gegen Art. 17 Abs. 2 GPV, weshalb die Gemeinde 

intervenieren könnte. Auch wenn die vorgesehenen betriebli-

chen Massnahmen nicht umgesetzt würden, könnte die Ge-

meinde intervenieren. 

Auch eine solche Bestimmung ist im Gestaltungsplan nicht stu-

fengerecht.  

38 2 In der Betriebsphase ist die Einhaltung 

der Planungswerte dauerhaft sicherzu-

stellen. Als Massnahme sind Lärmschutz-

anlagen zulässig. 

Da es sich vorliegend um eine neue Anlage handelt, wird hier 

alleine das USG wiedergegeben. Der Gestaltungsplan muss je-

doch sicherstellen, dass die Planungswerte eingehalten sind, 

beispielsweise auf der Basis eines Richtprojektes oder aber mit 

konkreten Lärmerhebungen. Der bei den Auflageakten vorhan-

dene Lärmnachweis erfüllt die Anforderungen an diesen Nach-

weis nicht.  

 

Lärmschutzanlagen, gemeint wohl die bereits bestehenden, 

teils 6m hohen Wände widersprechen den gestalterischen Vor-

gaben wie auch dem Erholungszweck der Zone. Der Lärm-

schutz ist durch lärmoptimierte Planung der Bauten, Anlagen 

Entscheid: Die Einwendung wird nicht berücksichtigt. 

Vgl. Begründung unter Punkt 08 und 17. 
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und Nutzungen wie auch durch die Regulierung des entspre-

chenden Betriebs sicherzustellen. 

39 3 Lärmintensive Veranstaltungen wie 

Live-Konzerte sind nur in Gebäuden in 

den Baubereichen A und B zulässig. 

Bei diesen Gebäuden ist mittels kontrollierter Lüftung und 

Schallschutzschleusen bei den Ein- und Ausgängen sicherzustel-

len, dass kein Lärm nach aussen dringt. 

Entscheid: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Die Notwendigkeit wird im Rahmen des Baubewilligungsverfah-

rens geprüft.  

40 Lichtemissionen 
1 Die Beleuchtung der Aussenanlagen 

hat den Vorschriften der Norm SIA 491 

zu entsprechen. 

 

Die Beleuchtung der Aussenanlagen er-

folgt über die im Situationsplan 1:500 

festgelegten Standorte.  

Die Leuchtkörper haben die Vorgaben 

der Norm SIA 491 einzuhalten. 

Der Zweck der Erholungszone wie auch des angrenzenden Er-

holungsgebietes, Waldes und der Wohnzonen verlangt einen 

weitestgehenden Ausschluss von Lichtimmissionen aus dem 

Gestaltungsplanperimeter. 

Entscheid: Die Einwendung wird teilweise berücksichtigt. 

Die Bestimmung wird dahingehend ergänzt, dass die Vollzugs-

hilfe des BAFU (2021) «Empfehlungen zur Vermeidung von 

Lichtemissionen» zu berücksichtigen ist. Die Bezeichnung der 

Beleuchtung der Aussenanlagen hat abgestimmt auf ein kon-

kretes Projekt und im Rahmen eines Baugesuchs zu erfolgen.  

41 3 Mit dem ersten Baugesuch ist ein Be-

leuchtungskonzept einzureichen. 

Das Beleuchtungskonzept ist Teil des Richtprojekts. Es muss im 

Rahmen des Gestaltungsplans für den Park festgesetzt werden 

Entscheid: Die Einwendung wird nicht berücksichtigt. 

Vgl. Begründung unter Punkt 40 

42 Entwässerung  

Mit dem ersten Baugesuch ist ein Ent-

wässerungskonzept einzureichen. 

Das Entwässerungskonzept ist Teil des Richtprojekts. Es muss 

im Rahmen des Gestaltungsplans für den Park festgesetzt wer-

den. 

Entscheid: Die Einwendung wird nicht berücksichtigt. 

Die Einforderung eines Entwässerungskonzepts im Rahmen der 

Gestaltungsplanung ist nicht stufengerecht.  

43 Abweichungen  

Geringfügige Abweichungen vom vorlie-

genden Gestaltungsplan, die zu einer 

insgesamt besseren Lösung führen und 

den Grundsätzen und dem Zweck des 

Gestaltungsplans nicht widersprechen 

sowie keine wesentlichen öffentlichen 

 Entscheid: Die Einwendung wird teilweise berücksichtigt. 

Die Bestimmung wird gesamthaft gestrichen.  
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oder privaten Interessen tangieren, kön-

nen von der zuständigen kommunalen 

Behörde im Rahmen der Baubewilligung 

bewilligt werden. 

44 Der Traumgarten ist „für die Bevölke-

rung als Erholungs- und Erlebnisraum of-

fen zugänglich" (siehe S. 5 [des Berichts 

nach Art. 47 RPV]). Durch die geplante 

ausgedehnte Nutzung/Umbau/Anbau 

wird der Traumgarten zur Eventlocation 

für (Gross-) Anlässe. Das sind zwei ver-

schiedene Zwecke, die sich nicht verein-

baren lassen. […] 

Während der Zeit der Anlässe ist der Traumgarten geschlossen 

für öffentliches Publikum, da dieser dann „tagsüber" vermietet 

wird. Dies steht in Widerspruch betreffend Zweck und Nutzung. 

– Aussage S.5 [des Berichts nach Art. 47 RPV] „offen zugäng-

lich" nicht gewährleistet an allen Tagen, an denen Traum-

garten vermietet werden kann 

– Der Traumgarten als Erholungs- und Erlebnisraum wird 

zweckentfremdet — dies geht nicht ein mit der Abstim-

mung von März 2024 

Entscheid: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Der Antrag ist unklar.  

Der Traumgarten ist eine private Gartenanlage, die während 

den Geschäftsöffnungszeiten Montag bis Freitag 

von 08.00 bis 17.00 Uhr öffentlich zugänglich ist (vgl. Ziff. II, Öf-

fentliche Zugänglichkeit, des Nutzungskonzepts). Am Wochen-

ende ist der Traumgarten auch weiterhin nicht öffentlich zu-

gänglich.  

Gemäss Kap. 2, Private Veranstaltungen, des Nutzungskonzepts 

dürfen maximal 5 + 5 Veranstaltungen mit > 150 Besuchende 

und 68 (Sommeranlässe) + 50 (Winteranlässe) Veranstaltungen 

mit ≤ 150 bzw. ≤ 100 Besuchende stattfinden. Während diesen 

Anlässen bleibt der Traumgarten für die Öffentlichkeit geschlos-

sen. Bei kleineren Anlässen bleibt der Traumgarten für die Öf-

fentlichkeit zugänglich. Weiter besagt das Nutzungskonzept, 

dass für Sommeranlässe der Traumgarten vor allem an Freita-

gen und Samstagen vermietet wird. Dies entspricht auch der 

Nachfrage. Grössere Veranstaltungen finden erfahrungsgemäss 

ganzjährig mehrheitlich an Wochenenden statt. Der Traumgar-

ten bleibt somit an den Wochentagen mehrheitlich öffentlich 

zugänglich. Das Nutzungsmass wird neu zusätzlich in den Ge-

staltungsplanvorschriften aufgenommen.  

Mit der Teilrevision «Böni-Vogelsang-Mettli» wurde das Gebiet 

einer Erholungszone zugewiesen und dessen Nutzungszweck 
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definiert, wobei neben diversen öffentlichen Nutzungen aus-

drücklich auch der Erhalt der Eventnutzung und der entspre-

chenden Bauten vorgegeben ist (gemäss Art. 38 Abs. 1 lit g der 

revidierten BZO Thalwil). Inwiefern die Gestaltungsplanung 

nicht mit der Abstimmung vom März 2024 übereinstimmt, 

bleibt klar.  

45 Planar Nutzungskonzept, S.13 führt Fo-

tos auf, wie der Lärmschutz eingedämmt 

wird. Das Foto mit der Information an 

die Gäste garantiert keine Wirkung. 

Wenn der Traumgarten an Dritte ver-

mietet wird, wer gewährleistet, dass sich 

die Mietenden an alle Auflagen des 

Mietvertrags halten, insbesondere an 

den Lärmschutz? Bislang erlebten wir die 

„das geht mich nichts an"- Kultur. 

„Die maximale Teilnehmerzahl richtet sich nach der Grösse der 

Gebäude" (siehe S. 28). Der Gestaltungsplan führt keine Zahlen 

auf. […] 

Hier wird man schmunzelnd vorbeilaufen und nach dem ersten 

Bier gerät dieser Hinweis in Vergessenheit. Dies ist eine gutge-

meinte, aber nutzlose Massnahme. 

Entscheid: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Der Antrag ist unklar.  

Unter Ziff. IV, Infrastruktur, des Nutzungskonzepts finden sich 

Angaben zur möglichen Bestuhlung in der Traumgarten-Schüür 

(Baubereich A).  

Der Eigentümer regelt mit der Mieterschaft die Umsetzung und 

Einhaltung im Mietvertrag.  

Zudem ist bei Sommeranlässen bei jedem Anlass ein Mitarbei-

ter vor Ort, der kontrolliert, dass sich die Gäste nur in den zuläs-

sigen Bereichen aufhalten. Beim Verlassen des Areales werden 

die Gäste auf die Ruhepflicht aufmerksam gemacht und aufge-

fordert das Gelände unverzüglich zu verlassen (vgl. Nutzungs-

konzept).  

46 Zu erwarten sind „wildes" Parkieren im 

nahen Umfeld des Veranstaltungsortes 

[…] 

Der private Gestaltungsplan sieht maximal 38 Parkplätze vor 

(S. 9 des Plans). Bei einer Eventgrösse mit 150 Personen deckt 

dies maximal die Hälfte der Teilnehmer ab. Sogar bei Event-

grössen mit mehr als 300 Teilnehmern ist ein Verkehrskonzept 

keine Verpflichtung. Der Veranstalter „kann" ein solches anfra-

gen (S. 9 Gestaltungsplan). 

Entscheid: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Der Antrag ist unklar.  

Der Gestaltungsplan kann nur verbindliche Vorgaben innerhalb 

des betroffenen Perimeters festlegen. Es sind zeitgemässe Mo-

bilitätsziele anzustreben. Das zulässige Verkehrsaufkommen 

wurde aufgrund der geltenden Vorgaben der BZO Thalwil (s. Be-

richt nach Art. 47 RPV, Kap. 4.2.7, Erschliessung) berechnet.  

Des Weiteren wird auf das Nutzungskonzept verwiesen. Dieses 

regelt die Parkierung für Veranstaltungen im Regelfall (bis 150 
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Gäste). Sind die auf dem Areal zur Verfügung stehenden Park-

plätze belegt, ist ab der Zürcherstrasse eine Lenkung vorzuse-

hen.  

Art. 15 Abs. 2 der Gestaltungsplanvorschriften wurde dahinge-

hend angepasst, dass neu bereits bei Anlässen ab 200 Personen 

- und nicht erst ab 300 Personen - ein Veranstaltungsverkehrs-

konzept verlangt werden kann. Für Veranstaltungen mit mehr 

als 200 Teilnehmer sind – sofern nötig – gesonderte Massnah-

men zu treffen, welche situativ und in einem Veranstaltungs-

verkehrskonzept zu definieren sind. Die Aussage in der Einwen-

dung, dass der «Veranstalter eine solches anfragen kann», ist 

nicht korrekt.  

47 Wie kann Lärmschutz bei einem einfa-

chen Holzbau mit Zeltüberdachung ohne 

Isolierung gewährleistet werden? 

 Entscheid: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Der Antrag ist unklar.  

Gemäss Lärmnachweis (Ingenieursbüro Andreas Suter), Stand 

8.10.2024 sind die Massnahmen zur Lärmdämmung durch Aus-

senwand, Lärmschutzbauten sowie die Abstandsdämmung be-

urteilt und als ausreichend eingestuft worden. Zusätzlich tragen 

die im Nutzungskonzept beschriebenen Massnahmen dazu bei, 

unnötige Lärmquellen weitgehend zur vermeiden. Gemäss kan-

tonaler Stellungnahme der Fachstelle Lärmschutz (Tiefbauamt) 

sind die betrieblichen Lärmschutzmassnahmen, die im Nut-

zungskonzept festgehalten werden (Einhaltung der Ruhezeiten, 

Verbot von Lautsprechern etc. sowie Live-Bands im Aussenbe-

reich, Einschränkung des Aufenthaltsbereichs für Gäste ab 22 

Uhr) […] aus kantonaler Sicht zweckmässig, um die Lärmimmis-

sionen in der Nachbarschaft möglichst gering zu halten. Sodann 
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hält die Fachstelle Lärmschutz fest, dass das vorliegende Gut-

achten zeigt, dass die Richtwerte für Alltagslärm voraussichtlich 

eingehalten werden können.  

Zudem ist ein Ersatz für die bestehende Zeltüberdachung vor-

gesehen. Der Neubau wird einen besseren Lärmschutz bieten.  

48 Hohe Lärmemissionen wie bereits in ver-

gangen Jahren erfahren auch an Sonn- 

und Feiertagen mit exzessiver Über-

schreitung der erlauben Dezibels, durch 

Musik oder Gäste des Traumgartens, 

Störung der Ruhezeiten und der Nacht-

ruhe. > Auf dem Balkon sitzen oder die 

Fenster geöffnet lassen ist für uns nicht 

mehr möglich. 

(…) Bedeutende Einschränkung der Le-

bensqualität im Raum Böni wegen er-

höhter Lärmemissionen. 

Grundsätzlich haben wir keine Einwände gegen eine kommerzi-

elle Nutzung des Traumgartens, solange sich dieser in einem 

Rahmen abspielt, der zu keinem Zeitpunkt Anlass für Beschwer-

den geben kann. Der vorliegende Nutzungsplan widerspricht 

sich jedoch in einigen Punkten und die Bemühungen, sich be-

treffend Lärmemissionen einzusetzen, ist unschlüssig und ist 

weder nachhaltig durchdacht noch ausgearbeitet, sondern be-

deutet für Mensch und Natur eine Verminderung der Lebens-

qualität im Raum Böni-Vogelsang-Mettli. 

Entscheid: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Der Antrag ist unklar.  

Die Anliegen der Bewohnerinnen und Bewohner in der näheren 

Umgebung werden aufgenommen. Mittels zweckmässiger Mas-

snahmen sollen die nötigen Lärmschutzvorkehrungen getroffen 

werden.  

Vgl. Begründung unter Punkt 08 und 17. 

49  Tiere: Die Wildtiere werden in ihren Lebensräumen durch Lärm- 

und Lichtemissionen in den Hecken, Gebüschen und dem anlie-

genden Wald massiv gestört. 

Entscheid: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Der Antrag ist unklar.  

Studien zeigen, dass Lärm zwar das Verhalten der Wildtiere än-

dern kann, die Korrelation aber im Vergleich zu anderen Stör-

faktoren relativ gering ist (vgl. z. B. Forstliche Versuchs- und 

Forschungsanstalt, «Anthropogene Störungen und ihre Auswir-

kungen auf Wildtiere im Schwarzwald», 09.2017).  

Hingegen können Lichtemissionen nachtaktive Fluginsekten 

stark beeinträchtigen. Daher finden sich in den Gestaltungs-

planvorschriften Vorschriften zur Vermeidung von Lichtemissio-
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nen (vgl. Art. 18 GPV). Mit dem ersten Baugesuch ist ein Be-

leuchtungskonzept einzureichen, welches die übergeordneten 

Vorgaben und Empfehlungen berücksichtigt.  

50 Wir erwarten daher, dass die Eventbe-

treiber ein Konzept vorlegen, das ihren 

Besuchern die in diese herrliche Natur 

eingebettete Idylle näherbringt, ohne 

dass Anwohner und Bevölkerung gestört 

werden. 

Wir ersuchen daher die Gemeinde Thal-

wil, den Gestaltungsplan so auszugestal-

ten, dass die Betreiber wohl mit einem 

der Umgebung angepasstem Konzept 

Events durchführen können, aber Aus-

wüchse vermieden werden. Also Reduk-

tion von Grossanlässen, Kürzung der Be-

triebszeiten unter klarer Vorgabe von 

Lärmpegeln, Möglichkeiten für die Ge-

meinde, bei Lärmklagen aus der Bevölke-

rung rasch eingreifen zu können usw.. 

[…] Wenn wir nun gewisse Formulierungen im Gestaltungsplan 

anschauen, könnte sich dies mit dem Sinn und Zweck einer für 

Anwohner und Bevölkerung wichtigen Erholungszone beissen. 

Es darf nicht sein, dass grünes Licht für Events gegeben wird, 

was nicht einmal in einer normalen Zone erlaubt wäre. […] Es 

darf nicht soweit kommen, dass sich die Thalwiler Bevölkerung 

gegen übermässigen Lärm usw. wehren muss. Daher müssen 

Ruhezeiten ab 22 Uhr etc. unbedingt eingehalten werden. Es 

darf nicht sein, dass praktisch jedes Wochenende Anwohner 

und Erholungssuchende durch Lärm gestört werden. Was kei-

nem Gastbetrieb in Thalwil bewilligt würde, kann unmöglich 

ausgerechnet in der Erholungszone Tatsache werden. Es ist 

schliesslich alles immer eine Frage des Masses, was in diesem 

vorgesehenen Gestaltungsplan weit überschritten sein könnte. 

Entscheid: Die Einwendung wird teilweise berücksichtigt. 

Dem Gestaltungsplan liegt ein Nutzungskonzept bei. Mit diesem 

wird die Einhaltung der Ruhezeiten konform der gesetzlichen 

Vorgaben präzisiert und gesichert. Weiterhin werden genaue 

Vorgaben zu zeitlichen Nutzungen der verschiedenen Aufent-

haltsbereiche vorgegeben. So wird Bereich Z (aussen) zudem 

durch Lärmschutzwände abgeschirmt. Ab 24 Uhr darf die An-

lage nur noch in Gebäuden und bei geschlossenen Fenstern ge-

nutzt werden. In den Gestaltungsplanvorschriften (GPV) wer-

den zudem die Einhaltung der Ruhezeiten, die Einschränkung 

des Aufenthaltsbereichs für Gäste, das Verbot von Lautspre-

chern etc. sowie von Musik im Aussenbereich ab 22 Uhr neu 

aufgenommen. Dadurch werden die wesentlichen lärmrelevan-

ten Inhalte des Nutzungskonzepts öffentlich-rechtlich gesichert. 

Weiter wird Art. 17, Lärmschutz, der GPV präzisiert. Nach Abs. 2 

können «Bauliche Massnahmen im Sinne der Vorsorge (Art. 11 

Bundesgesetz über den Umweltschutz, USG) oder die zu einer 

wahrnehmbaren Reduktion von Lärmimmissionen führen, […] 

unter Vorbehalt von Art. 9 GPV bewilligt werden.»  

Die Anzahl der Veranstaltungen wird soweit beschränkt, als dies 

für die Grundeigentümerschaft wirtschaftlich tragbar ist. Das 

verträgliche Mass der Eventnutzung basiert auf den Zielen und 

Strategien des Leitbilds Böni-Vogelsang-Mettli (vgl. Begründung 

unter Pkt. 05) und wurde in mehreren Gesprächen zwischen 

der Gemeinde und der Grundeigentümerschaft eruiert und 

durch den Gemeinderat bestätigt.  
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Sollten die Planungswerte nicht eingehalten werden, läge darin 

ein Verstoss gegen Art. 17 Abs. 2 GPV, weshalb die Gemeinde 

intervenieren könnte und müsste. Auch wenn die vorgesehe-

nen betrieblichen Massnahmen nicht umgesetzt würden, 

könnte die Gemeinde intervenieren. 

51 Hiermit erheben wir Einsprache gegen 

den geplanten Gestaltungsplan „Traum-

garten". Die vorgesehene Nutzung als 

Eventlocation widerspricht der bestehen-

den Wohn- und Natursituation vor Ort. 

Lärm durch verstärkte Musik, verlän-

gerte Betriebszeiten und hohe Besucher-

zahlen gefährden die Ruhe, Erholungs-

qualität und ökologische Sensibilität der 

Umgebung. 

Wir fordern:  

– Begrenzung der zulässigen Veran-

staltungen pro Jahr  

– Betriebsende spätestens um Mitter-

nacht  

– Verbot elektronisch verstärkter Mu-

sik im Aussenbereich  

– Verbot von Feuerwerken / Knallkör-

per 

Die Wohnlage an der Speerstrasse in Oberrieden ist durch na-

turnahe Ruhe geprägt. Eine Eventanlage würde diese massiv 

beeinträchtigen, ohne einen Mehrwert für Anwohnende oder 

die bereits reich vorhandenen Naherholungsräume zu schaffen. 

Konkret stören:  

– nächtliche, verstärkte Musik mit erheblicher Störung der 

Nachtruhe  

– umweltschädliche Feuerwerke mit Belastung für Haus- 

und Wildtiere  

– Lärm durch Menschenmengen beim nächtlichen Verlassen 

der Anlage 

 

Entscheid: Die Einwendung wird teilweise berücksichtigt. 

Vgl. Begründung unter Pkt. 50 

 

Die maximal zulässige Anzahl und das Mass der Veranstaltun-

gen werden neu in den Gestaltungsplanvorschriften in Art. 6.2, 

Zugänglichkeit und Betrieb, aufgenommen.  

Weiter wird Art. 17, Lärmschutz, der Gestaltungsplanvorschrif-

ten, wie folgt ergänzt:  

 Abgesehen vom Abspielen von Musik über die interne Musik-
anlage ist der Betrieb von mitgebrachten Lautsprechern, Me-

gafonen und anderen Verstärkeranlagen im Aussenbereich 

des Traumgartens verboten.  

 Die Musiklautstärke im Aussenbereich wird ab 20.00 Uhr auf 
Hintergrundmusik beschränkt. Ab 22.00 Uhr werden die Aus-

senlautsprecher abgeschaltet. 

 Die Musiklautstärke im Aussenbereich wird ab 20.00 Uhr auf 
Hintergrundmusik beschränkt. Ab 22.00 Uhr werden die Aus-

senlautsprecher abgeschaltet. 

 Zwischen 22.00 Uhr und 2.00 Uhr sind die Fenster und Türen 
geschlossen zu halten. 

 Lärmintensive Auf- und Abbauarbeiten dürfen nur werktags 

von 7.00 bis 12.00 Uhr und von 13.00 bis 20.00 Uhr stattfin-

den. 
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 Im gesamten Traumgarten ist das Abbrennen von Feuerwerk 

verboten. 

Für den Betrieb nach 22:00 Uhr sind verschiedene Massnah-

men im Sinne des Lärmschutzes vorgesehen. Dazu gehören ge-

mäss Nutzungskonzept: 

 Das Abspielen von Musik hat ausschliesslich über die interne 

Musikanlage zu erfolgen. Die Mieter werden entsprechend 

instruiert. 

 Die Musiklautstärke im Innenbereich ist so zu wählen, dass 

Nachbarn nicht belästigt werden und für die Gäste keine ge-

sundheitlichen Schäden auftreten können. Während der 

Nachtruhe zwischen 22.00 Uhr und 07.00 Uhr sind die Fens-

ter und Türen geschlossen zu halten. 

 Ab 22.00 Uhr haben sich die Gäste im Bereich Z aufzuhalten 

(innerhalb der Lärmschutzwände).  

 Beim Verlassen dieses Bereiches weisen Tafeln explizit da-

rauf hin, dass das Gelände auf direktem Weg zu verlassen 

und dabei Ruhe zu halten ist.  

 Bei Sommeranlässen ist bei jedem Anlass ein Mitarbeiter vor 

Ort, der kontrolliert, dass sich die Gäste nur in den zulässi-

gen Bereichen aufhalten. Beim Verlassen des Areales wer-

den die Gäste auf die Ruhepflicht aufmerksam gemacht und 

aufgefordert das Gelände unverzüglich zu verlassen. 

52 Wir erheben Einspruch gegen den ge-

planten Traumgarten (…)  

Ausdehnung der täglichen Betriebszeiten 

BIS 02.00 Uhr MORGENS 

[…] bestehend aus Neubauten, Swimmingpool, Eventhalle und 

Ersatzneubauten (was immer das beinhaltet), Anlässe an 365 

Tagen, 10 Grossanlässe mit über 150 Gästen, 69 Sommeran-

lässe von April bis September, 50 Anlässe von Oktober bis 

März, kleinere Anlässe mit unbegrenzter Anzahl 

Entscheid: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Der Antrag ist unklar.  

Gemäss Lärmnachweis (Ingenieurbüro Andreas Suter) sind die 

Massnahmen zur Lärmdämmung durch Aussenwand, Lärm-

schutzbauten sowie die Abstandsdämmung beurteilt und als 
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Die resultierenden Lärmemissionen wären kaum mehr zu ertra-

gen. 

ausreichend eingestuft worden. Die zusätzlich im Nutzungskon-

zept beschriebenen Massnahmen tragen dazu bei, unnötige 

Lärmquellen weitgehend zur vermeiden. Gemäss kantonaler 

Stellungnahme der Fachstelle Lärmschutz (Tiefbauamt) sind die 

betrieblichen Lärmschutzmassnahmen, die im Nutzungskonzept 

festgehalten werden (Einhaltung der Ruhezeiten, Verbot von 

Lautsprechern etc. sowie Live-Bands im Aussenbereich, Ein-

schränkung des Aufenthaltsbereichs für Gäste ab 22 Uhr) […] 

aus kantonaler Sicht zweckmässig, um die Lärmimmissionen in 

der Nachbarschaft möglichst gering zu halten.  

53 Wir fordern:  

– Begrenzung der zulässigen Veran-

staltungen auf 6 pro Jahr 

– Betriebsende spätestens um Mitter-

nacht oder maximal 4x pro Jahr mit 

Verlängerung bis 2 Uhr  

– Verbot elektronisch verstärkter Mu-

sik im Aussenbereich  

– Verbot von Feuerwerken / Knallkör-

pern  

– allenfalls nur befristete Freigabe 

während einer Testzeit  

Wir erwarten, dass dem Schutz der 

Wohnqualität auch regional allerhöchste 

Priorität beigemessen  

wird. 

Die vorgesehene Nutzung als Eventlocation widerspricht der 

bestehenden Wohn- und Natursituation vor Ort. Lärm durch 

verstärkte Musik, verlängerte Betriebszeiten und hohe Besu-

cherzahlen gefährden die Ruhe, Erholungsqualität und ökologi-

sche Sensibilität der Umgebung. 

Die Wohnlage im Quartier Speerstrasse, Dörner Rüti, Bergli in 

Oberrieden ist durch naturnahe Ruhe geprägt. Das Gebiet 

Böni-Eichstock-Mettli mit dem angrenzenden Zimmerbergwald 

sind von der Allgemeinheit beliebte Naherholungsgebiete.  

Für Mieter und Vermieter, auch in zukünftigen Entwicklungsge-

bieten, ergäbe ein lärmiger Eventgarten massive Beeinträchti-

gungen in vielen Bereichen.  

Befürchtete Belästigungen:  

– Ganztägige und nächtliche Musik, mit erheblicher Beein-

trächtigung der Nachtruhe  

– umweltschädliche Feuerwerke mit Belastung für Haus- 

und Wildtiere  

– Lärm durch Menschenmengen und Fahrzeuge beim Besu-

chen und Verlassen der Anlage 

Entscheid: Die Einwendung wird teilweise berücksichtigt. 

Die Anzahl der Veranstaltungen wird soweit beschränkt, als dies 

für die Grundeigentümerschaft wirtschaftlich tragbar ist. Eine 

Reduktion auf maximal sechs Veranstaltungen pro Jahr ist nicht 

mehr tragbar, da der Unterhalt der Anlage (Traumgarten) auf-

wändig ist. Das verträgliche Mass der Eventnutzung basiert auf 

den Zielen und Strategien des Leitbilds Böni-Vogelsang-Mettli, 

(vgl. Begründung unter Pkt. 05) und wurde in mehreren Gesprä-

chen zwischen der Gemeinde und der Grundeigentümerschaft 

eruiert und durch den Gemeinderat bestätigt. 

Dem Gestaltungsplan liegt ein Nutzungskonzept bei. Dieses 

wird auch verbindlicher Bestandteil der jeweiligen Mietverträge 

sein. Damit wird die Einhaltung der Ruhezeiten konform der ge-

setzlichen Vorgaben präzisiert und gesichert. Weiterhin werden 

genaue Vorgaben zur zeitlichen Nutzung der verschiedenen 

Aufenthaltsbereiche gemacht. Ab 24 Uhr darf die Anlage nur 

noch in Gebäuden und bei geschlossenen Fenstern genutzt 

werden. In den Gestaltungsplanvorschriften (GPV) werden zu-
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dem die Einhaltung der Ruhezeiten, die Einschränkung des Auf-

enthaltsbereichs für Gäste, das Verbot von Lautsprechern, Feu-

erwerk etc. sowie von Musik im Aussenbereich ab 22 Uhr neu 

aufgenommen. Dadurch werden die wesentlichen lärmrelevan-

ten Inhalte des Nutzungskonzepts öffentlich-rechtlich gesichert. 

Weiter wird Art. 17, Lärmschutz, der GPV präzisiert. Nach Abs. 2 

können «Bauliche Massnahmen im Sinne der Vorsorge (Art. 11 

Bundesgesetz über den Umweltschutz, USG) oder die zu einer 

wahrnehmbaren Reduktion von Lärmimmissionen führen, […] 

unter Vorbehalt von Art. 9 GPV bewilligt werden.»  

Eine befristete Freigabe der Anlage während einer Testzeit ist 

nicht zulässig bzw. kann im Gestaltungplan nicht geregelt wer-

den.  

54 Ich fordere deshalb die Gemeinde auf, 

die Wichtigkeit dieses Naherholungs- 

und Wohngebiets anzuerkennen und das 

Projekt in seiner geplanten Form nicht zu 

bewilligen. 

[…]  Unsere konkreten Einwände zum Entwurf des Gestaltungs-

plans sind folgende: 

– Lärmbelastungen sind bis zu einer gewissen Lautstärke bis 

22 Uhr tolerierbar, sofern sie eine bestimmtes Ausmass 

nicht überschreiten. Darüber hinaus jedoch nicht, weder 

unter der Woche noch an Wochenenden.  

– Musik und Mikrofonansagen aus dem Areal sind bis zu uns 

zu laut. Lautsprecher und Mikrofone müssen aussen ver-

boten sein. 

– Viele Parkplätze liegen auf dem Areal, Luftlinie unweit von 

unserer Wohnung. Personen, die zu ihren parkierten Fahr-

zeugen gehen, rufen, schreien und singen und wecken uns 

oft in die frühen Morgenstunden. Diese Parkplätze sind 

sehr störend.  

Entscheid: Die Einwendung wird teilweise berücksichtigt. 

Vgl. Begründung unter Pkt. 51 

 

Dem Gestaltungsplan liegt ein Nutzungskonzept bei. Dieses 

wird auch verbindlicher Bestandteil der jeweiligen Mietverträge 

sein. Damit wird die Einhaltung der Ruhezeiten konform der ge-

setzlichen Vorgaben präzisiert und gesichert. Weiterhin werden 

genaue Vorgaben zur zeitlichen Nutzung der verschiedenen 

Aufenthaltsbereiche gemacht. U. a. wird Feuerwerk verboten, 

ab 22 Uhr ist keine Musik mehr im Aussenbereich zulässig und 

störender Lärm während der Nachtruhe wird untersagt. Ab 24 

Uhr darf die Anlage nur noch in Gebäuden und bei geschlosse-

nen Fenstern genutzt werden. In den Gestaltungsplanvorschrif-

ten (GPV) werden zudem die Einhaltung der Ruhezeiten, die 

Einschränkung des Aufenthaltsbereichs für Gäste, das Verbot 
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– Neben der Musik, den Ansagen und den Parkplätzen wa-

ren es aber auch die lauten Rufe und das Geschrei von Per-

sonen, die zu Fuss nach Hause gingen und dabei direkt un-

ter unseren Fenstern vorbeiliefen oder sich manchmal 

noch länger am Spielplatz aufhielten. Diese verursachten 

erheblichen Lärm und weckten uns in der Nacht. Ich sah 

mich gezwungen, mehrmals die Polizei zu rufen - leider 

wurde die Situation dadurch nicht verbessert, vielmehr 

nahm die Anzahl der Anlässe trotzdem stetig zu. 

Aus den genannten Gründen lehne ich den Entwurf zum Gestal-

tungsplan in der vorliegenden Form entschieden ab. […].  

von Lautsprechern, Feuerwerk etc. sowie von Musik im Aussen-

bereich ab 22 Uhr neu aufgenommen. Dadurch werden die we-

sentlichen lärmrelevanten Inhalte des Nutzungskonzepts öf-

fentlich-rechtlich gesichert. Weiter wird Art. 17, Lärmschutz, 

der GPV präzisiert. Nach Abs. 2 können «Bauliche Massnahmen 

im Sinne der Vorsorge (Art. 11 Bundesgesetz über den Umwelt-

schutz, USG), die zu einer wahrnehmbaren Reduktion von Lärm-

immissionen führen, […] unter Vorbehalt von Art. 9 GPV bewil-

ligt werden.» Bauliche Massnahmen im Sinne des Lärmschutzes 

sind insbesondere auch bei den Parkierungsanlagen vorgesehen 

(vgl. Situationsplan 1:500).  

55 Die Nachtruhe ab 22:00 Uhr gilt für die 

ganze Gemeinde Thalwil, auch für uns 

und den «Traumgarten». Deshalb müs-

sen  

1. Lautsprecher müssen ab 22:00 Uhr 

aus sein, davor eine normale Lautstärke 

haben.  

2. Der Parkplatz in Richtung See/ Wie-

sengrundstrasse 2 und 4 muss geschlos-

sen werden.  

3. Die Betriebszeit darf maximal bis 

22:00 Uhr sein. Die geplante Betriebs-

zeit bis 02:00 wird besonders mit dem 

Parkplatz und den Personen ein grosses 

Problem sein, wie schon seit vielen Jah-

ren. 

In den letzten Jahren waren wir in unserer Wohnung/Schlaf-

zimmern und auf unserem Sitzplatz besonders gestört durch:  

– 1. Laute Musik im Traumgarten  

– 2. Autoverkehr und laute Personen auf dem Parkplatz un-

terhalb vom «Traumgarten» 

Entscheid: Die Einwendung wird teilweise berücksichtigt. 

Vgl. Begründung unter Pkt. 51 

 

Das Parkieren von motorisierten Fahrzeugen hat innerhalb des 

Gestaltungsplanperimeters zu erfolgen. Die Parkierungsanlagen 

sind im Situationsplan 1:500 bezeichnet und soweit möglich 

durch Lärmschutzwände in Richtung See / Wiesengrundstrasse 

abgetrennt.  
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56 Wir lehnen den Entwurf des Gestaltungs-

planes dringend ab. Der Traumgarten 

sollte weiterhin gern als Erholungsbe-

reich und sicher nicht nach 22h genutzt 

werden.  

Weiterhin fordern wir Sie als Verant-

wortliche auf, die Bedeutung der Rand-

zone als Erholungs- und Wohngebiet an-

zuerkennen und das geplante Projekt 

nicht zu befürworten! 

Aus unserer Sicht kann es nicht sein, dass die unmittelbar von 

einer Umzonierung betroffenen Anwohner dem Lärm einer Par-

tyzone ausgeliefert werden. Da wir ausserdem beide im Bil-

dungssektor (Universität Luzern) und im künstlerischen Bereich 

(Tonhalleorchester) professionell tätig sind und zudem Schul-

kinder haben, die auf ihre Matur hinarbeiten, können wir so-

wohl aus individueller und insbesondere aus der elterlichen 

Perspektive, den Schlaf nicht gefährdet sehen. Da die Lärmbe-

lastung sich unmittelbar in den Schlafräumen unserer Wohnun-

gen abbildet, also direkt hörbar ist und uns bereits mehrere 

Male aus dem Schlaf riss, bitten wir dringlich um Kenntnis-

nahme dieses unseres Anliegens.  

Entscheid: Die Einwendung wird nicht berücksichtigt. 

Vgl. Begründung unter Pkt. 05 und 08 

57 Deshalb fordern wir: 

– Konsequente und transparente Um-

setzung und Kontrolle der Lärm-

schutzmassnahmen im Bewilli-

gungsverfahren und im Betrieb  

– Überprüfung der Einhaltung der 

Lärmgrenzwerte bei Veranstaltun-

gen durch geeignete Massnahmen 

und - falls erforderlich - durch unab-

hängige Messungen  

– Dezibelbeschränkungen für Veran-

staltungen  

– Bauliche Massnahmen zum Schutz 

der Anwohner (Bsp. Lärmschutz-

wände und Lärmdämpfende Mass-

nahmen für Veranstaltungsräume)  

Unsere Hauptanliegen betreffen insbesondere den Schutz vor 

übermässigen Lärmemissionen, die Einhaltung der Nachtruhe 

sowie die Sicherstellung, dass Ausnahmebewilligungen für 

lärmintensive Veranstaltungen nur im Einzelfall und nach sorg-

fältiger Interessenabwägung erteilt werden. Wir verweisen 

hierzu auf die einschlägigen Bestimmungen des Bundesrechts 

(USG, LSV), des kantonalen Rechts (PBG, BZO) sowie der kom-

munalen Polizeiverordnung.  

Wir nehmen zur Kenntnis, dass die Gestaltungsplanvorschriften 

und die Polizeiverordnung der Gemeinde Thalwil die Nachtruhe 

(22-7 Uhr) schützen, lärmintensive Veranstaltungen einer Be-

willigungspflicht unterstellen und die dauerhafte Einhaltung 

der Lärmgrenzwerte vorschreiben. Ebenso ist geregelt, dass 

Ausnahmebewilligungen nur nach Interessenabwägung und 

mit Auflagen erteilt werden dürfen. 

Entscheid: Die Einwendung wird nicht berücksichtigt. 

Vgl. Begründung unter Pkt. 51 

 

Sollten die Planungswerte nicht eingehalten werden, läge darin 

ein Verstoss gegen Art. 17 Abs. 2 GPV, weshalb die Gemeinde 

intervenieren könnte und müsste. Auch wenn die vorgesehe-

nen betrieblichen Massnahmen nicht umgesetzt würden, 

könnte die Gemeinde intervenieren. 
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– Keine lärmverursachenden Veran-

staltungen im Freien ab 22Uhr. 

 

Hierzu erwarten wir eine offene, trans-

parente und proaktive Kommunikation 

und Einbindung aller umliegenden und 

betroffenen Anwohner. Dies ist bis jetzt 

leider nicht erfolgt. Wir behalten uns vor, 

die Umsetzung und Kontrolle der Lärm-

schutzmassnahmen weiterhin kritisch zu 

begleiten und bei Bedarf weitere rechtli-

che Schritte zu prüfen. 

 


